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Studienordnung 
für den Masterstudiengang „Psychologie“  
 
 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 1 der Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin (Amtliches Mittei-
lungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 
16/2011) hat der Fakultätsrat der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät II am 16. April 
2012 die folgende Studienordnung erlassen:  
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Beginn des Studiums, Vollzeitstudium, Teil-

zeitstudium 
§ 3 Ziele des Studiums, Internationalität 
§ 4 Lehr- und Lernformen 
§ 5 Modularisierung des Studiums, Leistungs-

punkte  
§ 6 Umfang des Studiums 
§ 7 Inhalt des Studiums 
§ 8 Überfachlicher Wahlpflichtbereich für ande-

re Masterstudiengänge 
§ 9 Weitere Regelungen 
§ 10 In-Kraft-Treten 
 
Anlage 1: Modulbeschreibungen 
Anlage 2: Studienverlaufsplan ohne Auslandsse-
mester 
Anlage 3: Studienverlaufsplan mit Auslandsse-
mester 
 
 
 
 
§ 1  Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt Ziele, Umfang und 
Inhalt des Studiums im Masterstudiengang Psy-
chologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Sie gilt in Verbindung mit der Prüfungsordnung für 
den Masterstudiengang Psychologie und der All-
gemeinen Satzung für Studien- und Prüfungsan-
gelegenheiten (ASSP) in der jeweils geltenden 
Fassung.  
 
 
§ 2  Beginn des Studiums, Vollzeitstudi-

um, Teilzeitstudium 

(1) Das Studium im Masterstudiengang Psycholo-
gie kann nur zum Wintersemester aufgenommen 
werden.  
 
(2) Das Studium im Masterstudiengang Psycholo-
gie ist in der Regel ein Vollzeitstudium.  
 
 

                                                 
 Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung hat die Stu-
dienordnung am 07. September 2012 befristet bis zum 30. Sep-
tember 2013 zur Kenntnis genommen. 

§ 3 Ziele des Studiums, Internationali-
tät  

(1) Das Studium im Masterstudiengang Psycholo-
gie an der Humboldt-Universität zu Berlin beinhal-
tet die forschungsbasierte Vermittlung von vertie-
fendem und spezialisiertem Wissen sowie den Er-
werb wissenschaftlich-methodischer Kompetenzen 
im Fach Psychologie. Die Anwendbarkeit des Wis-
sens auf praxisrelevante Fragestellungen hat im 
Studium eine hohe Bedeutung. 
 
Ziele des Masterstudiengangs Psychologie beste-
hen dabei in dem Erreichen von Fertigkeiten zu 
selbständiger wissenschaftlicher Tätigkeit sowie 
der Vermittlung von evidenzbasiertem praktischen 
Arbeiten auf wissenschaftlicher Grundlage. Die 
erworbenen Kompetenzen umfassen Fähigkeiten 
zur methodisch reflektierten sowie begründeten 
Beurteilung unterschiedlichster Problemlagen.  
Das Studium führt zur Aneignung von Kenntnis-
sen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die zur Auf-
nahme einer beruflichen Tätigkeit im gesamten 
Bereich der wissenschaftlich-angewandten und 
grundlagenorientierten Psychologie befähigen. 
Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudien-
gangs Psychologie qualifiziert somit für Berufe mit 
selbständigen diagnostischen, beratenden und in-
terventionsorientierten Aufgaben im Gesundheits- 
und Sozialwesen, in Bildung und Ausbildung, so-
wie in Verwaltung, Wirtschaft und Industrie. 
Gleichzeitig qualifiziert das Studium umfassend  
für Tätigkeiten in der sozialwissenschaftlichen, 
psychologischen, neurowissenschaftlichen und 
epidemiologischen Forschung. 
Weiterhin qualifiziert das Studium zur Lehrtätig-
keit in fachlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung 
sowie für die weiterführende wissenschaftliche 
Laufbahn, vor allem in psychologischen und neu-
rowissenschaftlichen Fächern. Zu möglichen Be-
rufsfeldern gehören Tätigkeiten im Personalwesen, 
in der Gesundheitsversorgung, -erziehung und  
–beratung, im Schulwesen, sowie Beratungs- und 
therapeutische Tätigkeiten im Erziehungs- und kli-
nisch-psychologischen, arbeits-, betriebs- und or-
ganisationspsychologischen Bereich sowie im Be-
reich von Umfragen und Marktforschung. Falls 
zumindest das Basismodul Klinische Psychologie/ 
Psychotherapie erfolgreich absolviert wurde, quali-
fiziert der Studiengang -  in Kombination mit ei-
nem abgeschlossenen universitären Studium in ei-
nem Bachelor-Studiengang Psychologie - für den 
Zugang zur Ausbildung in Psychologischer Psycho-
therapie oder Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapie nach den Vorgaben des Psychotherapeuten-
gesetzes.  
 



Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 38/2012 

 4 

Neben einem vertieften Studium der psychologi-
schen Methodenlehre und Diagnostik werden im 
Rahmen des Masterstudiums Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in den an der Humboldt-Universität be-
sonders repräsentierten Forschungs- und Lehrbe-
reichen vermittelt. Dies sind derzeit: 1. Neurokog-
nitive Psychologie, 2. Psychologie über die Le-
bensspanne 3. Klinische Psychologie und Psycho-
therapie sowie 4. Arbeits- Ingenieur- und Organi-
sationspsychologie.   
 
Im Bereich „Kognitions- und Neuropsycholo-
gie“ steht der Erwerb von Kenntnissen und An-
wendung dieser Kenntnisse über die kognitiven 
Leistungen des Menschen im Zentrum. Insbeson-
dere geht es um Funktionen, die der Aufnahme, 
der Verarbeitung und der Nutzung von Informati-
on zugrunde liegen: Wahrnehmung, Wissen und 
Gedächtnis, Emotionen und Motivationen, Denken 
und Problemlösen, Lernen und Expertise, Spre-
chen und Sprachverstehen. Die Studierenden er-
werben inhaltliche Kenntnisse und methodische 
Kompetenzen, die sie in die Lage versetzen, die 
Beziehungen zwischen kognitiven und emotionalen 
Funktionen, beobachtbarem Verhalten und 
zugrunde liegenden neuronalen Strukturen und 
Vorgängen zu verstehen, aktiv zu erforschen, kri-
tisch zu reflektieren und in unterschiedlichen An-
wendungsbereichen (z. B. in der Mensch-Maschine 
Kommunikation) oder in der klinischen for-
schungsnahen Praxis umzusetzen. Das Studium in 
diesem Schwerpunkt qualifiziert somit für Tätig-
keiten im Bereich der kognitions- und neurowis-
senschaftlichen Grundlagen- und angewandten 
Forschung sowie für Tätigkeiten in anwendungs-
orientierten Einrichtungen.  
 
Der Bereich "Psychologie über die Lebens-
spanne" beschäftigt sich mit sozialen und emoti-
onalen Prozessen, kognitiven Leistungen, arbeits-
bezogenem Handeln und Persönlichkeitsunter-
schieden von der frühen Kindheit bis zum hohen 
Erwachsenenalter. Studierende sind nach Ab-
schluss qualifiziert, situative Kontexte, Erleben, 
Verhalten und Persönlichkeitsunterschiede alters-
gemäß zu beschreiben. Im Schwerpunkt "Psycho-
logie über die Lebensspanne" erwerben sie auch 
das methodische Handwerkszeug, Entwicklungs-
veränderungen zu beschreiben, zu modellieren 
und zu prognostizieren. Dadurch sind sie in die 
Lage, in alters- und entwicklungssensitiven Kon-
texten kompetent psychologisch zu arbeiten. Hier-
zu gehören z.B. Erziehungsberatungsstellen, 
schulpsychologische Dienste, Berufsberatungen 
und die Tätigkeit in gerontologischen Anwen-
dungsfeldern. 
 
Das Studium im Bereich „Klinische Psychologie 
und Psychotherapie“ befähigt zum wissen-
schaftlichen Beurteilen und Untersuchen von bio-
logischen, sozialen, entwicklungs- und verhaltens-
bezogenen sowie kognitiven und emotionalen 
Grundlagen psychischer Störungen und psychi-
scher Faktoren von Entstehung, Verlauf, Behand-
lung oder Rehabilitation primär somatischer Er-
krankungen. Mit dem Abschluss des Studiums ha-
ben Absolventinnen und Absolventen wissen-
schaftlich fundierte Kenntnisse des benannten 

Störungsspektrums (Störungswissen), der ent-
sprechenden psychologischen Interventionen (In-
terventionswissen), sowie  Kenntnisse über die 
Struktur des Gesundheitssystem, Grundlagen der 
klinischen Somatopsychologie, Gesundheitspsy-
chologie und der klinischen Neuropsychologie. 
Studierende verfügen über wesentliche Fertigkei-
ten der Gesprächsführung, der Diagnostik und der 
grundlegenden Interventionstechniken sowie der 
Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen. Das 
Studium in diesem Schwerpunkt qualifiziert insbe-
sondere für klinisch-psychologische Tätigkeiten im 
Gesundheitswesen und in Betrieben und Organisa-
tionen. Ebenso können die Absolventen in der 
grundlagen- und anwendungsorientierten For-
schung tätig werden. 
 
Der Bereich „Arbeits- Ingenieur- und Organi-
sationspsychologie“ beschäftigt sich mit den 
Bedingungen und Folgen von Arbeit, der Interakti-
on von Mensch und Maschine sowie organisationa-
len Prozessen. Studierende setzen sich mit aktuel-
len Forschungsergebnissen auseinander, bei-
spielsweise zu Arbeit und Gesundheit, Personal-
auswahl und -entwicklung sowie der Gestaltung 
und Bewertung von interaktiven Systemen. Sie 
lernen arbeits-, ingenieur- und organisationspsy-
chologische Theorien und Modelle kritisch zu re-
flektieren sowie neue Fragestellungen in diesen 
Bereichen zu entwickeln. Durch die wissenschaftli-
che Ausbildung werden sie somit auf praktische 
Tätigkeiten in einem breiten Feld der Personal- 
und Organisationspsychologie sowie der 
menschengerechten Gestaltung technischer Sys-
teme vorbereitet. 
  
(2) Der Masterstudiengang Psychologie eröffnet 
die Möglichkeit, an Forschungs- und Entwicklungs-
projekten mitzuwirken.  
 
(3) Der Masterstudiengang Psychologie fördert die 
Internationalität, da Module und Modulbestandtei-
le im Ausland absolviert werden können.  
 
(4) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die in anderen Fächern oder an anderen 
Hochschulen erbracht worden sind, werden auf 
der Grundlage der Prüfungsordnung und der maß-
geblichen Regelungen der Humboldt-Universität zu 
Berlin auf Äquivalenz geprüft und ggf. anerkannt. 
 
 
§ 4 Lehr- und Lernformen 

Im Masterstudiengang Psychologie wird Wissen 
und Kompetenzen in unterschiedlichen Lehr– und 
Lernformen vermittelt. Lehr- und Lernformen sind 
insbesondere: 
 
Vorlesung (VL):  
Vorlesungen vermitteln entweder einen Überblick 
über einen größeren Gegenstandsbereich des Fa-
ches und seine methodischen bzw. theoretischen 
Grundlagen oder Kenntnisse über ein spezielles 
Stoffgebiet und seine Forschungsprobleme und 
dienen damit der Darstellung allgemeiner Zusam-
menhänge und theoretischer Grundlagen. Die vor-
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rangige Lehrform ist der Vortrag der oder des je-
weiligen Lehrenden.  
 

Seminar (SE); Vertiefungsseminar (VS):  
Seminare dienen der Vermittlung von Kenntnissen 
in abgegrenzten Stoffgebieten und dem Erwerb 
der Fähigkeit, Fragestellungen selbstständig zu 
bearbeiten, Ergebnisse darzustellen und kritisch 
zu diskutieren. Die vorrangigen Arbeitsformen sind 
Seminargespräche auf der Grundlage von Unter-
richtsmitteln, vorzubereitender Lektüre (Fachlite-
ratur und Quellen), Arbeitsaufträgen, sowie die 
Gruppenarbeit. Daher ist eine regelmäßige aktive 
Teilnahme erforderlich. Die Studierenden erlangen 
in der Regel über die aktive Diskussion von Fachli-
teratur sowie über Referate vertieftes Wissen und 
sollen die Kompetenz zur eigenständigen Anwen-
dung dieses Wissens oder zur Analyse und Beur-
teilung neuer Problemlagen entwickeln. Im Rah-
men eines Vertiefungsseminars (VS) findet eine 
intensive Auseinandersetzung mit exemplarischen 
Themenbereichen und der Einübung selbständigen 
wissenschaftlichen Arbeitens statt. Vertiefungsse-
minare erfordern eine erhöhte Arbeitsleistung. 

 
Fallseminar:  
Fallseminare beinhalten fallorientierte Anwendun-
gen und Praxisübungen wissenschaftlich fundierter 
diagnostischer Methoden und Interventionstechni-
ken vor allem im Bereich der Klinischen Psycholo-
gie. Sie dienen v. a. der Vertiefung des Verständ-
nisses von klinischen Störungsbildern sowie dem 
Erwerb von Fähigkeiten Diagnostik und Interventi-
onsplanung.  
 

Übung (UE):  
Übungen sind Lehrveranstaltungen, in denen Stu-
dierende Anwendungskompetenzen erlangen sol-
len. Sie können eine Vorlesung ergänzen.  

 
Kolloquium (KO):  
Kolloquia dienen der Vorstellung/Präsentation und 
Besprechung aktueller eigener Forschungsarbeiten 
bzw. der Abschlussarbeit. 

 
Projekttutorium (PRT):  
Projekttutorien sind studentische  Lehrveranstal-
tungen, in denen, ggf. unterstützt durch Leh-
rende, eigenständig gewählte Themen aus unter-
schiedlichen Perspektiven bearbeitet und Fähigkei-
ten  wissenschaftlicher Reflexion eingeübt wer-
den.  
 
Tutorium (TU):  
Tutorien dienen dazu, unter Anleitung erfahrener, 
speziell geschulter Studentinnen und Studenten 
(Tutorinnen und Tutoren) die in Lehrveranstaltun-
gen und im Selbststudium erworbenen Kenntnisse 
weiter zu vertiefen und zu diskutieren. Die vor-
rangige Arbeitsform ist die durch die Tutorinnen 
und Tutoren angeleitete Diskussion von Fallbei-
spielen und Lösung von Arbeitsaufgaben. 
 
Praktikum (PR)  
Praktika dienen der selbstständigen Erarbeitung 
von Kompetenzen an ausgewählten Objekten mit 
geeigneten Methoden und ermöglichen das Erler-
nen praktischer und analytischer Fähigkeiten. Un-

ter Anleitung gewinnen die Studentinnen und Stu-
denten Erfahrungen in der Anwendung der erwor-
benen fachwissenschaftlichen Kenntnisse und Me-
thoden und können ihre Eignung für bestimmte 
Berufsfelder prüfen. In Veranstaltungen, die Teil 
eines Praktikums sein können, soll besonders auf 
Lehrinhalte in den Praktika eingegangen, eventu-
elle Unklarheiten beseitigt und Erfahrungen aus 
der Praxis reflektiert werden. 
 
 
§ 5 Modularisierung des Studiums, 

Leistungspunkte 

(1) Der Masterstudiengang Psychologie besteht 
aus Modulen, in denen Lehrangebote inhaltlich 
und zeitlich miteinander verknüpft werden. Die 
Module werden in § 7 benannt und in der Anlage 1 
beschrieben. Sie werden nach Maßgabe der Prü-
fungsordnung in der Regel durch studienbeglei-
tende Modulabschlussprüfungen abgeschlossen. 
Um der wissenschaftlichen Entwicklung des Faches 
und den beruflichen Chancen der Studierenden 
Rechnung zu tragen, kann der Fakultätsrat die 
Module im Rahmen der Vorgaben der Studien- und 
Prüfungsordnung näher ausgestalten. Die Ausges-
taltung wird auf den Internetseiten der Fakultät 
bekannt gegeben. 
 
(2) Für die mit den Modulen verbundene Arbeits-
belastung werden Leistungspunkte (LP) ausgewie-
sen. Ein Leistungspunkt entspricht einer durch-
schnittlichen Arbeitsbelastung von 25-30 Arbeits-
stunden. Die Arbeitsbelastung errechnet sich aus 
dem Aufwand für die Präsenzlehre, die virtuelle 
Lehre und das Selbststudium einschließlich der 
Vorbereitung der speziellen Arbeitsleistungen nach 
Abs. 3 und der sonstigen Vor- und Nachbereitung 
der Lehrveranstaltungen (Studienleistungen) so-
wie dem Aufwand für die Vorbereitung und Able-
gung der Prüfungen. Die Leistungspunkte werden 
vergeben, wenn die Studienleistung bzw. Prüfung, 
für die sie ausgewiesen sind, erbracht bzw. be-
standen ist. 
 
(3) Im Rahmen der Studienleistungen können 
spezielle Arbeitsleistungen verlangt werden, so-
weit dies in der Anlage 1 bestimmt ist. Sind in der 
Anlage 1 alternative Formen vorgesehen, wird die 
Form von der oder dem Lehrenden zu Beginn des 
Semesters bestimmt und bekannt gegeben. Ge-
nügt die Arbeitsleistung den Anforderungen, be-
scheinigt die oder der Lehrende, dass sie erbracht 
ist. Eine Benotung erfolgt nur, wenn dies in der 
Anlage 1 bestimmt ist. Es erfolgt keine Berück-
sichtigung der Noten bei der Gesamtnote des Mo-
duls.  
 
 
§ 6 Umfang des Studiums 

Im Masterstudiengang Psychologie sind insgesamt 
120 Leistungspunkte zu erwerben. Davon entfallen 
90 Leistungspunkte auf das Fachstudium und 30 
Leistungspunkte auf die Masterarbeit. 
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§ 7 Inhalt des Studiums 

(1) Der Masterstudiengang Psychologie (120 LP) 
umfasst folgende Module: 
 
(a) Basisbereich (50 LP) 
1) Psychologische Methodenlehre und Diagnostik 
(Pflichtbereich; 10 LP) 
2) Arbeits-, Ingenieur- und Organisationspsycho-
logie (Fachlicher Wahlpflichtbereich; 10 LP) 
3) Klinische Psychologie und Psychotherapie 
(Fachlicher Wahlpflichtbereich; 10 LP) 
4) Psychologie über die Lebensspanne (Fachlicher 
Wahlpflichtbereich; 10 LP) 
5) Neurokognitive Psychologie (Fachlicher Wahl-
pflichtbereich; 10 LP) 
A) fachfremdes Modul (Überfachlicher Wahlpflicht-
bereich; 10 LP) 
 
Der Basisbereich umfasst zudem die notwendige 
Wahl eines fachfremden Moduls, sodass vier von 
fünf angebotenen Modulen zu belegen sind. Es 
dürfen hierbei alle Module außer „Psychologische 
Methodenlehre und Diagnostik“ ersetzt werden, da 
dieser Bereich eine notwendige Wissensgrundlage 
für den gesamten Masterstudiengang Psychologie 
darstellt. 
 
(b) fachlicher Wahlpflichtbereich (30 LP) 
Die Angebote im Wahlpflichtbereich ermöglichen 
den Studierenden des Masterstudiengangs Psy-
chologie einen vertiefenden Einblick in unter-
schiedliche zeitgemäße Forschungsgebiete und 
Fragestellungen. 
Durch die Regelung, dass ein obligatorisches Be-
rufspraktikum und fünf Wahlpflichtmodule (WPM) 
aus mindestens drei Bereichen belegt werden 
müssen, ist gewährleistet, dass ein breites Ver-
ständnis verschiedener Fachbereiche erreicht wer-
den kann.  
 
- Psychologische Methodenlehre und Diagnostik 
6) Psychologische Methodenlehre und Diagnostik 
(WPM I; 5 LP) 
7) Personalauswahl (WPM II; 5 LP) 
 
- Arbeits-, Ingenieur- und Organisationspsycholo-
gie (AIO) 
8) Software-Ergonomie (WPM III; 5 LP) 
9) Interaktive Systeme (WPM IV; 5 LP) 
10) Entscheiden unter Risikobedingungen (WPM 
V; 5 LP) 
 
- Klinische Psychologie und Psychotherapie 
11) Klinische Somato- und Gesundheitspsycholo-
gie (WPM VI; 5 LP) 
12) Klinische Neuropsychologie und Rehabilitation 
(WPM VII; 5 LP) 
13) Klinisch-psychologische Intervention (WPM 
VIII; 5 LP) 
14) Biomedizinische Grundlagen (WPM IX; 5 LP) 
15) Psychosoziale Versorgung und Psychothera-
pieforschung (WPM X; 5 LP) 
 
- Psychologie über die Lebensspanne 
16) Entwicklungspsychologie (WPM XI; 5 LP) 
17) Persönlichkeitspsychologie (WPM XII; 5 LP) 
18) Sozialpsychologie (WPM XIII; 5 LP) 

- Neuro-Kognitive Psychologie 
19) Aktuelle Trends und Methoden der Kognitions- 
und Neurowissenschaft (WPM XIV; 5 LP) 
20) Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Emotion 
(WPM XV; 5 LP) 
21) Denken, Entscheiden und Handeln (WPM XVI; 
5 LP) 
22) Gedächtnis und Sprache (WPM XVII; 5 LP) 
23) Obligatorisches Berufspraktikum (5 LP) 
 
Bei einer optionalen Verlängerung des Berufsprak-
tikums auf 10 LP werden 4 Module aus mindestens 
drei Bereichen gewählt. 
 
Alle Module des Wahlpflichtbereichs sind dem 
fachlichen Wahlpflichtbereich zuzuordnen. 
 
(c) Forschungsvertiefung (FoV; 10 LP) 
- Psychologische Methodenlehre und Diagnostik 
24) FoV Psychologische Methodenlehre (10 LP) 
25) FoV Psychologische Diagnostik (10 LP) 
 
- Arbeits-, Ingenieur- und Organisationspsycholo-
gie 
26) FoV Arbeits-, Ingenieur-, Organisationspsy-
chologie (10 LP) 
 
- Klinische Psychologie und Psychotherapie 
27) FoV Klinische Psychologie und Psychotherapie 
(10 LP) 
 
- Psychologie der Lebensspanne 
28) FoV Entwicklungspsychologie (10 LP) 
29) FoV Persönlichkeitspsychologie (10 LP) 
30) FoV Sozialpsychologie (10 LP) 
 
- Neuro-Kognitive Psychologie 
31) FoV Neuro-Kognitive Psychologie (10 LP) 
 
Die Studierenden wählen die Forschungsvertiefung 
in dem thematischen Fachbereich, in welchem sie 
ihre Masterarbeit verfassen möchten.  
 
Alle Module der Forschungsvertiefung sind dem 
fachlichen Wahlpflichtbereich zuzuordnen. 
 
(d) Masterarbeit (30 LP) 
In der Masterarbeit (Modul 32) weisen Studieren-
de nach, dass sie ein Thema bzw. eine wissen-
schaftliche Fragestellung unter Herstellung multi-
disziplinärer Zusammenhänge und auf dem aktu-
ellen Stand der Forschung und Anwendung selbst-
ständig wissenschaftlich bearbeiten können. Die 
Masterarbeit soll einen Textumfang von 90.000 
Zeichen nicht überschreiten. 
 
(2) Der Masterstudiengang ist erfolgreich abge-
schlossen, wenn alle Studienleistungen erbracht, 
alle Prüfungen bestanden und alle Leistungspunk-
te erworben sind. 
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§ 8 Überfachlicher Wahlpflichtbereich 
für andere Masterstudiengänge 

(1) Der Masterstudiengang Psychologie lässt sich 
im Sinne eines überfachlichen Wahlpflichtbereichs 
ohne fachliche Einschränkung kombinieren.  
Studierende anderer Fächer können ausgewählte 
Module des Masterstudiengangs Psychologie wäh-
len.  
 
Folgende Module können jeweils für maximal fünf 
Studierende anderer Fächer geöffnet werden: 
- Basismodul: Psychologie der Lebensspanne 

(10 LP) 
- Basismodul: Neuro-kognitive Psychologie (10 

LP) 
- Wahlpflichtmodul: Personalauswahl (5 LP; nur 

für Studierende von BWL, VWL oder Jura) 
- Alle Module des Wahlpflichtbereichs Neuro-

Kognitive Psychologie (jeweils 5 LP) 
 
Dabei sind 10 LP individuelle Gestaltungsmöglich-
keiten frei wählbar. 
 
 

§ 9 Weitere Regelungen 

Die Qualitätssicherung des Lehrangebotes, die Stu-
dienberatung, Fristen und deren Bekanntgabe, die 
Anerkennung von Leistungen, der Ausgleich von 
Nachteilen bei der Erbringung von Leistungen, die 
Vereinbarkeit von Familie und Studium sowie Rege-
lungen bei Täuschungen und Täuschungsversuchen 
richten sich nach der ASSP.  
 
 
§ 10 In-Kraft-Treten 

Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. Die Stu-
dienordnung vom 15. September 2009 (Amtliches 
Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 
Nr. 38/2009 tritt mit In-Kraft-Treten der neuen 
Studienordnung außer Kraft. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 
 

Basisstudium  

Modul 1: Psychologische Methodenlehre und Diagnostik (Basis)                            Leistungspunkte: 10 

Die Anwendung von statistischen und diagnostischen Methoden nimmt in der empirischen Forschung und allen 
Anwendungsbereichen der Psychologie eine zentrale Stellung ein. Die Vorlesung „Multivariate Verfahren“ gibt 
einen Überblick über typische Anwendungsgebiete multivariater Verfahren in der psychologischen Forschung. 
Die statistischen Verfahren werden jeweils vor dem Hintergrund typisch psychologischer Fragestellungen und 
Datenkonstellationen eingeführt. In den Übungen werden die Methoden unter Einsatz von Statistik-Software 
auf empirische Daten aus der psychologischen Forschung angewendet. In der Vorlesung „Psychologische Dia-
gnostik“ wird ein Überblick über das diagnostische Vorgehen und die testtheoretischen Grundlagen gegeben. 
Dabei werden typische Probleme der diagnostischen Praxis ebenso wie neue theoretische und methodische 
Entwicklungen berücksichtigt. 
 
Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden sind mit der Planung, Durchführung und Auswertung diagnostischer Untersuchungspläne ver-
traut, um die Fragestellungen in Form eines Gutachtens beantworten zu können. Darüber hinaus kennen die 
Studierenden verschiedene komplexe Modellierungsmethoden, um Veränderungen auf der Basis empirischer 
Daten darstellen zu können. Sie haben das Wissen und die Fertigkeiten, längsschnittliche Fragestellungen 
selbstständig empirisch bearbeiten zu können und in Form von wissenschaftlichen Artikeln darzulegen.  

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Multivariate Ver-
fahren  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden  
Präsenzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme   Wiederholung des Grundwissens und 
Erwerb spezifischer Inhalte der The-
men: 

- Multiple Regression und Vari-
anzanalyse 

- Kovarianzanalyse 
- Faktorenanalyse 
- Pfadanalyse  
- logistische Regression  

VL Psychologische 
Diagnostik  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden  
Präsenzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme   Vertiefung des Grundwissens und Er-
werb spezifischer Kompetenzen in den 
Bereichen:  

- Gutachtenerstellung 
- IRT Ansätze 
- Anwendungen des diagnosti-

schen Prozesses 

UE zur Vorlesung 
„Multivariate Verfah-
ren“  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden  
Präsenzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeits-
leistungen:  
3 Hausaufgaben 
(25-30 Stunden) 

Praktisches Einüben der erworbenen 
Kenntnisse durch Auswerten realer Da-
tensätze mit statistischer Software, wie 
z.B. R, M-PLUS o.a. . 

Modulabschlussprü-
fung 
 

25-30 Stunden 
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung 
oder eine multimediale Präsentation 
sein und wird zu Modulbeginn bekannt 
gegeben. 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SoSe 
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Modul 2: AIO-Psychologie (Basis)                                                                          Leistungspunkte: 10 

Neben der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Konzepten der AIO-Psychologie wird durch einen star-
ken Praxisbezug (Fallbeispiele, Kooperation mit Praktikern) eine Brücke zu beruflichen Anwendungsfeldern ge-
schlagen und gelernte Methoden werden im Feld oder im Labor erprobt. 
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Studierende verfügen über die Fertigkeiten und Kenntnisse, sich mit zentralen Themen der AIO kritisch aus-
einander zu setzen und eigene Fragestellungen zu entwickeln. Sie sind in der Lage, aktuelle Forschungsergeb-
nisse aus Bereichen wie arbeitspsychologische Stresstheorien, Personalentwicklung und Mensch-Maschine-
Interaktion zu bewerten und für eine eigenständige Anwendung aufzubereiten. In den Seminaren üben sie zu-
dem Fertigkeiten für die praktische Anwendung im Feld. Wissen und Kenntnisse werden durch die Klausuren, 
die Kompetenzen zur praktischen Umsetzung dieser werden durch eine Hausarbeit geprüft.   

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstal-
tungsart 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und Vor-
aussetzung für deren Er-
teilung 

Themen, Inhalte 

VL Occupational 
Healthsychology  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
25-35h Selbststudi-
um und Übung 

2 LP; Teilnahme , Spezielle 
Arbeitsleistungen: vorle-
sungsbegleitende Übung 

- arbeitspsychologische 
Stresstheorien 

- bedingungs- und 
personenbezogene 
Risikofaktoren bei der 
Arbeit, Ressourcen und 
Bewältigungsstrategien 
sowie deren Wirkung auf 
die Gesundheit und 
Motivation von 
Beschäftigten 

- Betriebliche 
Gesundheitsförderung / 
Fallbeispiele anhand von 
Interventionsstudien 
/durch Praktiker 

- Frage der Effektivität und 
Effizienz  
gesundheitsbezogener 
Maßnahmen  

VL Personal- und 
Organisationsbe-
ratung 
 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
25-35h Selbststudi-
um und Thesen, 
Fragen und Reflek-
tion zu den Vorträ-
gen 

2 LP; Teilnahme ,  Speziel-
le Arbeitsleistungen: The-
sen, Fragen und Reflektion 
zu den Vorträgen 

Human-Resources-
Unternehmenspraxis mit 
Schwerpunkt der beraterischen 
Tätigkeiten in den Bereichen 
Personalauswahl und  
- -entwicklung von Füh-

rungskräften  
- Methoden der Personal-

entwicklung wie Empo-
werment und Management 
by Objectives 

- Best Practices zur Arbeit 
der Personalverantwortli-
chen in Unternehmen 

A
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VL Ingenieurpsy-
chologie 
 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
25-35h Selbststudi-
um und Übung 

2 LP; Teilnahme ,  Speziel-
le Arbeitsleistung: vorle-
sungsbegleitende Übung  

- Mensch-Maschine-Systeme 
(MMS) als Gegenstand der 
Ingenieurpsychologie 

- Funktionsteilung und Au-
tomatisierung   

- Informationsaustausch in 
MMS  

- Signaldetektion und visuel-
le Suche/ Integrative An-
zeigen  

- Displaygestaltung und Ko-
dierung von Information  
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- Handlungssteuerung im 
MMS und Kompatibilität  

- Aufmerksam-
keit/Mehrfachtätigkeit in 
MMS 

Auswahl von einem der folgenden drei Seminare  

SE Denkwerkzeu-
ge im Wissens-
management 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25h Teilnahme, 25-
35h Selbststudium, 
25-30h Exploration 
von Denkwerkzeu-
gen 

3 LP; Teilnahme,  Spezielle 
Arbeitsleistung: Verfassen 
einer schriftlichen Fallstu-
die seminarbegleitende 
Exploration von Denk-
werkzeugen  

 
- Erkundung von Anforderungen 

an Denkwerkzeuge für ein per-
sönliches und organisationales 
Wissensmanagement, ausge-
hend  vom historischen Kontext 

- Aktuelle Lösungen und Reflexion 
aus kognitiv-ergonomischer 
Sicht 

- Inhalte von der individuellen In-
formationsbeschaffung,  
-organisation und Präsentation 
im Studium bis zu neuen compu-
terunterstützten Kommunikati-
ons- und Kooperationsformen 
(CSCW) 

SE Personal- und 
Organisationsbe-
ratung 
 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25h Teilnahme, 25-
35h Selbststudium, 
25-30h Verfassen 
einer schriftlichen 
Fallstudie  

3 LP; Teilnahme,  Spezielle 
Arbeitsleistung: Verfassen 
einer schriftlichen Fallstu-
die  

- Human-Ressources-
Unternehmenspraxis mit exter-
ner oder Inhouse-Beratung mit 
Personalbezug 

- aktuelle organisationspsycholo-
gische Forschungsergebnisse 

- marketingtauglicher Transfer der 
Forschungsergebnisse in die Pra-
xis 

- reale Projekte aus Unternehmen 
inklusive der erforderlichen Auf-
tragsklärung, Angebotsstellung 
und Projektplanung. 

SE Methoden der 
Usability Evalua-
tion   
 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25h Teilnahme, 25-
35h Selbststudium, 
25-30h praktische 
Anwendung einer 
Methode 

3 LP; Teilnahme,  Spezielle 
Arbeitsleistung: praktische 
Anwendung einer Methode 

Anwendung von Usability Methoden: 
- Vertiefung von theoretischen als 

auch praktischen Kenntnisse z.B. 
aus der Vorlesung und/oder dem 
Seminar Software-Ergonomie  

- Erwerb von Expertise bzgl. eines 
von TeilnehmerInnen frei ge-
wählten Verfahrens 

- Evaluierung eines interaktiven 
Systems (Gerät, Programm, 
Website u.ä.) mit verschiedenen 
Methoden  

- Präsentation und Diskussion des 
verwendeten Verfahrens, der Er-
fahrungen im Umgang mit der 
Methode sowie die Zusammen-
fassung der Ergebnisse  

Modulabschluss-
prüfung 

75-90 Stunden  
50-60h Vorberei-
tung Klausur, 
25-30h Erstellen 
der Hausarbeit 

3 LP Klausur (2 LP) und Hausarbeit zu ei-
nem Seminarthema (1 LP) 
Klausur und Hausarbeit werden im 
Verhältnis 2:1 gewichtet 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SoSe 
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Modul 3: Klinische Psychologie und Psychotherapie (Basis)                                   Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse spezifischer Forschungs- und Evaluationsmethoden in der klini-
schen Psychologie (u.a. Epidemiologie, Therapieevaluation, experimentelle Psychopathologie, Qualitätssiche-
rung). Sie können Studien aus methodischer Sicht kritisch beurteilen und selbst Forschungsarbeiten und Evalu-
ationsmaßnahmen planen und durchführen. Ferner kennen sie wichtige Theorien, Modelle und Befunde zu aus-
gewählten Störungsbildern und Problembereichen. Sie sind zudem in der Lage, klinisch-psychologische Bera-
tungsmethoden adäquat umzusetzen. 

 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstal-
tungsart 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL  
Foschungs- und 
Evaluationsmetho-
den der klinischen 
Psychologie und 
Psychotherapie 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
22-32 Stunden 
Selbststudium  

2 LP; Teilnahme  Methodisch orientierte, vertiefte Be-
handlung folgender Themen: 
- Methoden ätiologisch orientierter 

Forschung 
- Epidemiologische Forschungsme-

thoden 
- Experimentelle Psychopathologie-

forschung 
- Therapieprozessforschung 
- Therapieeffektivitätsforschung und 

Versorgungsforschung 
- Evaluation und Qualitätssicherung 

von Maßnahmen der klinischen Psy-
chologie und Psychotherapie 

SE 
Psychische und 
somatopsychische 
Störungen 
  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
47-62 Stunden 
Selbststudium  
 

3 LP; Teilnahme, Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen: 
Es können Hausaufga-
ben (Beantwortung 
von Fragen zur jeweils 
nächsten Sitzung), 
Hausarbeiten (5-10 
Seiten) oder Referate 
(30-45 Min) verlangt 
werden. Dies wird je-
weils bei Veranstal-
tungsbeginn bekannt 
gegeben. 

Erarbeitung und Vertiefung störungs-
spezifischen Wissens, exemplarisch aus 
dem gesamten Bereich psychischer, 
somatopsychischer und neuropsycholo-
gischer Störungen    
 
 

SE 
Klinisch-
psychologische Be-
ratung 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
47-62 Stunden 
Selbststudium  
 

3 LP; Teilnahme, spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen: 
Es können Hausaufga-
ben (Beantwortung 
von Fragen zur jeweils 
nächsten Sitzung), 
Hausarbeiten (5-10 
Seiten) oder Referate 
(30-45 Min) verlangt 
werden. Dies wird je-
weils bei Veranstal-
tungsbeginn 
bekannt gegeben. 

Kennenlernen von Feldern und Formen 
der klinisch-psychologischen Beratung, 
Einüben von Gesprächs- und  Bera-
tungstechniken 
 
 

Modulabschluss-
prüfung 

50-60 Stunden 
einschließlich Vor-
bereitung 

2 LP 
 

Klausur (90 Minuten)  

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SoSe 
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Modul 4: Psychologie der Lebensspanne (Basis)                                                Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden haben vertieftes Grundwissen über evolutionäre, kulturelle und individuelle Bedingungen der 
Entwicklung über die Lebensspanne. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Evolutions-
psychologie  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 35 Stunden 
Selbststudium, 30 
Stunden vorlesungs-
begleitende Übungen 
 

3 LP; Teilnahme, vorle-
sungsbegleitende 
Übungen 
 
 

- Evolutionäre Grundlagen 
menschlichen Verhaltens  

- Entwicklung menschlichen Ver-
haltens über die Lebensspanne  

- Spezifische evolvierte psycho-
logische Mechanismen in den 
Bereichen Überlebensprobleme, 
Partnerschaft, Elternschaft, Ko-
operation, Aggression, Domi-
nanzhierarchien, genderspezifi-
sche Aspekte 

VL Kultur-
psychologie 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 20-35 Stunden 
Selbststudium, 30 
Stunden vorlesungs-
begleitende Übungen 

3 LP; Teilnahme, vorle-
sungsbegleitende 
Übungen 
 
 

- kulturübergreifende Gemein-
samkeiten und kulturbedingte 
Unterschiede insbesondere in 
den Bereichen Wahrnehmung, 
Emotion, soziales Verhalten, 
Persönlichkeit und ihrer Ent-
wicklung 

VL Psychologie der 
Lebensspanne 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 20-35 Stunden 
Selbststudium, 30 
Stunden vorlesungs-
begleitende Übungen 
 

3 LP; Teilnahme, vorle-
sungsbegleitende 
Übungen 
 

- Entwicklungsverläufe in zentra-
len psychologischen Funktions-
bereichen über die gesamte 
Lebensspanne  

- Vorläufer, Korrelate und Folgen 
der Entwicklungsverläufe sowie 
deren Interdependenzen und 
Modifizierbarkeit 

- Erweiterung des Grundwissens 
zur Untersuchung lang- und 
kurzfristiger Entwicklungs- und 
Veränderungsprozesse 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden 
einschließlich Vorbe-
reitung 

1 LP Klausur (90 Min)  

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SoSe 
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Modul 5: Neuro-Kognitive Psychologie (Basis)                                                     Leistungspunkte: 10 

Die Lehrveranstaltungen bieten einen Überblick über die theoretischen sowie methodischen Zugangs- und 
Denkweisen der Kognitionspsychologie, deren Fundierung im neuronalen System sowie prototypische Befun-
de. Es wird für den Master relevantes Basiswissen vermittelt und die Grundlage für die vertiefenden Veran-
staltungen im Bereich der Neuro-Kognitiven Psychologie geschaffen. 
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, eigenständig über die dargestellten Konzepte und Theorien nachzuden-
ken, sie miteinander zu vergleichen und die Grundzüge ihrer Annahmen nachzuvollziehen. Sie können empi-
rische Befunde im Licht der Theorien kritisch beurteilen und diskutieren.  

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Studierende wählen zwei der angebotenen Vorlesungen 

VL Allgemeinpsycho-
logische Grundlagen 
der Neurowissen-
schaften  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme   Überblick über theoretische und me-
thodische Anwendungen der Allge-
meinen Psychologie in den kognitiven 
Neurowissenschaften. Diskussion ak-
tueller Konzepte, psychologischer 
und neuropsychologischer Befunde  
zu grundlegenden kognitiven Prozes-
sen der Wahrnehmung, Aufmerk-
samkeit und Handlungsteuerung  
sowie des Lernens. 

VL Kognitive Neuro-
wissenschaft 
 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme   Die Vorlesung behandelt ausgewähl-
te, aktuelle Themen und Entwicklun-
gen im Bereich der Kognitiven Neu-
rowissenschaft aus methodischer, 
theoretischer und empirischer Sicht. 
Behandelt werden beispielsweise: 
- komplexe kognitive Fähigkeiten 

wie Objektwahrnehmung, Auf-
merksamkeit und Bewusstsein, 
Emotion und soziale Kognition, 
Gedächtnis und Sprache und de-
ren Zusammenspiel 

- grundlegende Aspekte der In-
formationsverarbeitung und de-
ren neuronaler Korrelate 

VL Grundlagen und 
Anwendungen der 
Kognitionspsycholo-
gie 
 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme   Darstellung und Diskussion aktueller 
theoretischer Entwicklungen und 
empirischer Befunde zu zentralen 
Themenbereichen der Kognitiven 
Psychologie. Das betrifft insbesonde-
re Wahrnehmung und Aufmerksam-
keit, Lernen, Gedächtnis und Spra-
che, Emotion und deren Regulation, 
kognitive Primärfunktionen und hö-
here kognitive Prozesse einschließlich 
Intelligenz und Begabung.  
Ein besonderer Fokus liegt auf der 
differenzierten Behandlung von An-
wendungen dieser Themen in den 
verschiedenen Teildisziplinen der 
Psychologie 
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VL Neurowissen-
schaftliche Methoden 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme   Darstellung der für Psychologen rele-
vanten neurowissenschaftlichen und 
psychophysiologischen Methoden und 
ihre Relevanz für psychologische 
Konzepte. Behandelt werden u.a.: 
- messmethodische Grundlagen 
- peripher-physiologische und 

zentralnervöse Variablen, wie 
z.B. Elektrokardiographie, 
Elektroenzephalographie, Reso-
nanztomographie 

- Interventionsmethoden, wie 
Transkranielle Magnetstimulation 

SE 
Neurokognitive Psy-
chologie 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
25-35h Selbststu-
dium 

2 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: Erstellen ei-
ner Präsentation (60 
Min) und Diskussi-
onsbeiträge  

Vertiefte Darstellung und Bearbei-
tung aktueller Themen der neuro-
kognitiven Psychologie anhand von 
Präsentationen und  Literaturstudium 

Modulabschlussprü-
fung 
 

50-60 Stunden 
einschließlich Vor-
bereitung 

2 LP Prüfungsform kann eine Klausur, ei-
ne Hausarbeit, eine mündliche Prü-
fung oder eine multimediale Präsen-
tation sein und wird zu Modulbeginn 
bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SoSe 
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Module im Wahlpflichtbereich 
 
Psychologische Methodenlehre und Diagnostik 

Modul 6: Trends in der Psychologischen Methodenlehre (WPM I)                        Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Im Seminar „Trends in der Psychologischen Methodenlehre“ vertiefen die Studierenden ihre Kenntnisse in ei-
nem speziellen Anwendungsgebiet psychologischer Methoden. Es werden aktuelle statistische Methoden aus 
der Fachliteratur behandelt und ihr Potential zur Beantwortung psychologischer Fragestellungen diskutiert. 
Die statistischen Verfahren werden jeweils vor dem Hintergrund typisch psychologischer Fragestellungen und 
Datenkonstellationen eingeführt. Die Studierenden können die Methoden unter Einsatz von Statistik-Software 
auf empirische Daten aus der psychologischen Forschung anwenden. Zudem verfügen sie über das Wissen 
und die Fertigkeiten, Fragestellungen mit Hilfe von statistischen Verfahren selbstständig empirisch bearbei-
ten zu können und in Form von wissenschaftlichen Artikeln darlegen zu können. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 
Aktuelle Trends in 
der psychologischen 
Methodenlehre 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: 3 Hausauf-
gaben (25-30 Stun-
den)   

- Fortgeschrittene statistische Ana-
lyseverfahren (z.B. Mehrebenen-
analyse, Analyse kategorialer 
Daten, Strukturgleichungsmodel-
le, Analyse komplexer Versuchs-
pläne) 

-  

UE  
Anwendung von Sta-
tistiksoftware 

25-30 Stunden 1 LP; Selbst durch-
geführte Übungen 
am Rechner 

- Auswerten realer Datensätze mit 
statistischer Software (z.B. R und 
Mplus) 

Modulabschlussprü-
fung 
 

25-30 Stunden 
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung 
oder eine multimediale Präsentation 
sein und wird zu Modulbeginn be-
kannt gegeben. 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SoSe 
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Modul 7: Personalauswahl (WPM II)                                                                   Leistungspunkte: 5  

Eine der häufigsten Aufgaben praktisch tätiger Psychologen außerhalb der klinischen Psychologie liegt im Be-
reich der Personalauswahl. Dabei ist die Komplexität des Auswahlprozesses in der Praxis sehr heterogen und 
reicht von persönlichen Gesprächen bis zu sehr aufwendigen Assessment Centern. In diesem Modul soll bei-
spielhaft ein Personalauswahlprozess von der Anforderungsanalyse bis zur Evaluation durchlaufen werden. 
Dabei gliedert sich das Modul in ein eher theoretisches Seminar und eine praxisorientierte Übung. Im Semi-
nar werden die einzelnen Schritte theoretisch besprochen und geplant. In der Übung werden die Schritte 
schließlich praktisch umgesetzt. Dabei werden in allen Phasen die Qualitätsstandards der DIN 33430 zugrun-
de gelegt.  
 
Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden kennen die Qualitätsstandards der DIN 33430. Sie sind in der Lage, einen Personalaus-
wahlprozess von der Anforderungsanalyse bis zur Evaluation auf- und umzusetzen. Sie verfügen über die 
Kenntnisse, Interviewleitfäden oder Verhaltensbeobachtungen zu konstruieren und durchzuführen sowie die 
Ergebnisse dieser auch mit anderen Methoden zu integrieren. Sie sind in der Lage, geeignete psychologisch-
diagnostische Methoden auszuwählen und einzusetzen. Schließlich verfügen Sie über die Kenntnisse, die Er-
gebnisse eines Auswahlprozesses in Form eines Gutachtens abzufassen.  

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist Abschluss des Basismodul Methoden und Dia-
gnostik 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 
Theoretische Grund-
lagen der Personal-
auswahl 
 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
25-35 Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Präsenta-
tionen im Umfang 
von 45-60 Minuten 
oder gemeinsames 
Erarbeiten von Prä-
sentationen  

- Methoden der Anforderungsana-
lyse, der Methodenauswahl, der 
Interview- und Verhaltensbeo-
bachtungskonstruktion  

- Kritische Beurteilung der kenn-
engelernten Methoden 

- Prozessplanung und Entschei-
dungsvorbereitung 

UE Personalauswahl 2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
25-35 Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Präsenta-
tionen im Umfang 
von 45-60 Minuten; 
Aktive Teilnahme an 
praktischen Übungen 
verschiedener Perso-
nalauswahltechniken; 
Datenerhebung und 
Auswertung 

- Anwendung der Methoden der 
Auswahl, der Interview- und 
Verhaltensbeobachtungskon-
struktion 

- Abfassung der Ergebnisse eines 
Auswahlprozesses in Form eines 
Gutachtens  

 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden 
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP  Prüfungsform kann eine Klausur, ei-
ne Hausarbeit, eine mündliche Prü-
fung oder eine multimediale Präsen-
tation sein und wird zu Modulbeginn 
bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls  1 Semester   2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SoSe 
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Arbeits-, Ingenieur- und Organisationspsychologie  

Modul 8: Software-Ergonomie (WPM III)                                                             Leistungspunkte: 5 

Die Lehrveranstaltungen bieten die Möglichkeit, spezielles Wissen im Bereich der psychologisch fundierten 
Gestaltung der Mensch-Computer-Interaktion zu erwerben. Es werden psychologische Theorien und Modelle, 
sowie Ergebnisse von experimentellen und empirischen Studien vorgestellt und diskutiert, die die Grundlagen 
für eine menschengerechte Gestaltung interaktiver Systeme legen.  
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in die Lage, die Grundlagen der Software-Ergonomie zu verstehen und selbständig auf 
die Gestaltung von User Interfaces, Interaktionstechniken, Systemoberflächen und weiteren Systemkompo-
nenten anzuwenden.   

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist Abschluss des Basismoduls Arbeits-, Ingenieur- 
und Organisationspsychologie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Einführung in die 
Software-Ergonomie  
  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 25-35 Stunden 
Selbststudium  

2 LP; Teilnahme   
 

- Analyse, Gestaltung, Evaluati-
on von User Interfaces  

- Klassifikation und Beschrei-
bung von Benutzerwissen 

- Interindividuelle Unterschiede 
zwischen Benutzern  

- Mentale Modelle 
- Dialogprinzipien 
- Usability-Kriterien 
- Interaktionstechniken 
- Informationspräsentation 
- Fehlervermeidung und Fehler-

management 

SE Innovative Kon-
zepte der Mensch-
Technik-Interaktion 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 25-35 Stunden 
Selbststudium  

2 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: Präsentation  
 

Verschiedene, wechselnde Themen, 
wie z.B. 
- Virtual & Augmented Reality 
- Embodied User Interface 

Agents 
- Kooperative Mensch-Technik-

Kommunikation  
- Multimodalität & Sprachdialoge 
- Affective/Emotional Computing 
- Natural User Interfaces: Ges-

tensteuerung und Multitouch 
Ubiquitous Computing & Ein-
gebettete Systeme 

Modulabschlussprü-
fung 

25 -30 Stunden  
einschließlich Vorbe-
reitung 

1 LP  Prüfungsform kann eine Klausur, 
eine Hausarbeit, eine mündliche 
Prüfung oder eine multimediale 
Präsentation sein und wird zu Mo-
dulbeginn bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SoSe 
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Modul 9: Interaktive Systeme (WPM IV)                                                               Leistungspunkte: 5 

In den Lehrveranstaltungen werden anhand konkreter interaktiver Systeme, die entweder real oder in Video-
aufnahmen demonstriert werden, psychologische Fragen bei der Entwicklung, beim Einsatz und bei der Eva-
luation von Informations- und Kommunikationstechnologien diskutiert.  
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Veranstaltungen versetzen die Studierenden in die Lage, aktuelle Entwicklungen im Bereich von neuen 
Technologien zu verstehen und selbständig psychologische Fragestellungen aus diesen Entwicklungen abzu-
leiten. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Arbeits-, Inge-
nieur- und Organisationspsychologie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work- 
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VS Interaktive Sys-
teme 
  
  

2 SWS 
 
100-120 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 45-65 Stunden 
Vor- und Nachberei-
tung der Literatur, 30 
Stunden Ausarbeitung 
der Dokumentation 

4 LP; Teilnahme , Spe-
zielle Arbeitsleistungen: 
Durchführung von zwei 
Systemdemonstrationen 
mit erläuterndem Semi-
narvortrag und Doku-
mentation 

Anhand von Systemdemonstra-
tionen werden verschiedene 
wechselnde Themen behandelt, 
wie z.B. 
- Multimodale Ein- und Aus-

gaben 
- Sprachein- und ausgabe / 

Sprachdialogsysteme 
- Virtual und Augmented 

Reality 
- Direkte Manipulation und 

Natural User Interfaces 
- Haptische und taktile In-

teraktionen 
- Wissensbasierte Systeme 
- Ubiquitäre und eingebette-

te Systeme  
- Tools zum User Interface 

Design  
- Visualisierungstechniken 
- Webbasierte Services 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden  
einschließlich Vorberei-
tung 

1 LP  Prüfungsform kann eine Klau-
sur, eine Hausarbeit, eine 
mündliche Prüfung oder eine 
Präsentation sein und wird zu 
Modulbeginn bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls   WS   SoSe 
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Modul 10: Entscheiden unter Risikobedingungen (WPM V)                                  Leistungspunkte: 5 

Sicherheit genießt in großtechnischen Anlagen einen hohen Stellenwert. Unfälle in Mensch-Maschine-
Systemen sind deshalb seltene Ereignisse. Andererseits können Unfälle in manchen Systemen (z. B. Atomre-
aktoren, Schiffs- oder Flugbetrieb) dramatische und weit reichende Konsequenzen haben. Die Analysen sol-
cher Unfälle zeigen, dass dabei fast immer menschliches Fehlhandeln im Spiel ist. In der Veranstaltung wer-
den die Grundlagen der Klassifikation von Risiken, die Wahrnehmung von Risiken und des Handelns unter Ri-
siko, die Ursachen und Arten von menschlichen Fehlhandlungen und die Methoden zur Erhöhung von Sicher-
heit vorgestellt und diskutiert. 
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, die oben genannten Grundlagen selbständig auf die Analyse von Unfällen 
und technischen Katastrophen anzuwenden. Sie haben das Wissen und die Fertigkeiten, Methoden zur Erhö-
hung von Sicherheit sowie Prinzipien für Nachsorge und Prävention anforderungsadäquat auszuwählen und 
ihre Konsequenzen zu beurteilen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Arbeits-, Inge-
nieur- und Organisationspsychologie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte 
und Voraussetzung 
für deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Urteilen und Ent-
scheiden unter Risi-
kobedingungen 
 

1 SWS 
 
50-60 Stunden 
12,5 Stunden Prä-
senzzeit, 37.5-47.5 
Stunden Selbst-
studium 

2 LP; Teilnahme  
 

Es werden u.a. behandelt: 
- Risikoklassifikation 
- Wahrnehmung, Bewertung und 

Verarbeitung von Risiken 
- Urteils- und Entscheidungsmo-

delle 
- Psychologische Gestaltungsan-

sätze für das Handeln unter Risi-
ko 

- Prinzipien für Nachsorge und 
Prävention 

SE Urteilen und Ent-
scheiden unter Risi-
ko-bedingungen 
 

1 SWS 
 
50-60 Stunden 
12,5 Stunden Prä-
senzzeit, 37.5-47.5 
Stunden Selbst-
studium  

2 LP; Teilnahme  Die Studierenden erwerben folgende 
Kenntnisse: 
- Analyse des Umgang mit Risiken 

anhand konkreter Risikoszena-
rien aus verschiedenen Anforde-
rungsbereichen (Arbeit, Umwelt, 
Außenpolitik) 

Optimierung der psychologischen Ri-
sikoforschung unter Rückgriff auf 
theoretisch-methodische Erkenntnis-
se 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden 
einschließlich Vorbe-
reitung 

1 LP  Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung 
oder eine Präsentation sein und wird 
zu Modulbeginn bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Klinische Psychologie und Psychotherapie  
 

Modul 11: Klinische Somato- und Gesundheitspsychologie (WPM VI)                  Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Studierende kennen zentrale physiologische und medizinische Grundlagen besonders chronisch körperlicher 
Erkrankungen und können die theoretische und praktische Bedeutung empirischer Befunde zu psychologi-
schen Modelle des Erlebens und Verhaltens bei somatischen Erkrankungen einordnen. Sie kennen die we-
sentlichen Indikationen für spezifische psychologische Interventionen bei somatischen Erkrankungen sowie 
gesundheitsfördernde und gesundheitserhaltende Maßnahmen. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Klinische Soma-
topsychologie und 
Gesundheits-
psychologie 
  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
22-32 Stunden 
Selbststudium 
 

2 LP; Teilnahme   
- Somatopsychologische Modelle 

und Theorien sowie psycholo-
gische Intervention bei (pri-
mär) körperlichen Erkrankun-
gen; bspw. kardiovaskuläre 
Erkrankungen, Schmerz, Kar-
zinome, gastrointestinale und 
dermatologische Erkrankungen 

- Salutogenese 
- Gesundheitsverhalten 
- Stress und Stressbewältigung 
- Psychologische Intervention  
- Prävention, Rehabilitation 
- Arbeitsbereiche in klinischer 

Somatopsychologie und Ge-
sundheitspsychologie 

SE Klinische Soma-
topsychologie und 
Gesundheits-
psychologie 
 
 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
22-32 Stunden 
Selbststudium 
 

2 LP; Teilnahme, Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen: 
Es können Hausaufga-
ben (Beantwortung von 
Fragen zur jeweils 
nächsten Sitzung), 
Hausarbeiten (5-10 
Seiten) und Referate 
(30-45 Min) verlangt 
werden. Dies wird je-
weils bei Veranstal-
tungsbeginn bekannt 
gegeben. 

Vertiefung der Kenntnisse zu aus-
gewählten Störungsbereichen bzw. 
Erkrankungen sowie zu spezifischen 
somatopsychologischen und ge-
sundheitsförderlichen psychologi-
schen Interventionen 
 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden  
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP Klausur (60 Minuten) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 12: Klinische Neuropsychologie und Rehabilitation (WPM VII)                 Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der wichtigsten neuropsychologischen Störungsbil-
der. Darüber hinaus haben Sie Kenntnisse über zentrale Prinzipien und evidenzbasierte Interventionsverfah-
ren neuropsychologischer Therapie. Sie sind in der Lage, diese Kenntnisse auf den Einzelfall zu übertragen. 
Zudem verfügen sie über erste Erfahrungen in fallbezogener Durchführung, Auswertung und Interpretation 
neuropsychologischer Untersuchungsverfahren und in der Einzelfallberatung. Sie sind über die Rahmenbe-
dingungen des Berufsfelds Klinische Neuropsychologie informiert. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und Vor-
aussetzung für deren Ertei-
lung 

Themen, Inhalte 

VL Klinische Neuro-
psychologie und Re-
habilitation 
  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
22-32 Stunden 
Selbststudium 
 

2 LP; Teilnahme  - Klinisch-
neuropsychologische 
Klassifikation und Dia-
gnostik 

- Modelle neuropsychologi-
scher Störungen 

- Neuropsychologische 
Syndrome und Störungs-
bilder 

- Grundlegende Konzepte 
und Indikation neuropsy-
chologischer Therapie 

- Ausgewählte neuropsy-
chologische Interventio-
nen 

- Problemfelder und Rah-
menbedingungen neuro-
psychologischer Tätigkeit 

SE Klinische Neuro-
psychologie und Re-
habilitation  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
22-32 Stunden 
Selbststudium 
 

2 LP; Teilnahme, Spezielle 
Arbeitsleistungen: 
Es können Hausaufgaben 
(Beantwortung von Fragen 
zur jeweils nächsten Sit-
zung), Hausarbeiten (5-10 
Seiten) und Referate (30-45 
Min) verlangt werden. Dies 
wird jeweils bei Veranstal-
tungsbeginn bekannt gege-
ben. 

Vertiefte Behandlung einzel-
ner Störungsbilder und me-
thodischer Fragen. 
Fallbezogene exemplarische 
Durchführung neuropsycholo-
gischer Untersuchungs- und 
Therapieverfahren und Erpro-
bung indikationsspezifischer 
Beratung  
 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden 
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP  
 

Klausur (60 Minuten) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 13: Klinisch-psychologische Intervention (WPM VIII)                                       Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden kennen grundlegende wissenschaftlich fundierte klinisch-psychologische Interventionstechniken. 
Sie haben diese in Grundzügen selbst geübt und erprobt. Im Rahmen von fallorientierten praktischen Beispielen 
haben sie Basiskenntnisse der Problem- und Verhaltensanalyse erworben und können unter Einbezug von Befun-
den aus standardisierten und strukturierten diagnostischen Verfahren Behandlungspläne erstellen und Fallberichte 
verfassen. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Abschluss des Basismoduls Klinische Psychologie und Psychothera-
pie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-load in 
Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

UE 
Klinisch-psycholo-
gische Interventions-
techniken  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Präsenzzeit, 
22-32 Stunden Selbst-
studium 
 

2 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: 
Es können Hausauf-
gaben (Beantwortung 
von Fragen zur je-
weils nächsten Sit-
zung), Hausarbeiten 
(5-10 Seiten) und 
Referate (30-45 Min) 
verlangt werden. 
Dies wird jeweils bei 
Veranstaltungsbeginn 
bekannt gegeben. 

Kennenlernen und Einüben von 
- Entspannungsverfahren 
- Expositionsverfahren 
- Kognitive Interventionsverfahren 
- Operante und respondente In-

tervention 
- Biofeedback 
 

FS  
Verhaltensanalyse 
und Fallkonzeption  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Präsenzzeit, 
22-32 Stunden Selbst-
studium 
 

2 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: 
Es können Hausauf-
gaben (Beantwortung 
von Fragen zur je-
weils nächsten Sit-
zung), Hausarbeiten 
(5-10 Seiten) und 
Referate (30-45 Min) 
verlangt werden. 
Dies wird jeweils bei 
Veranstaltungsbeginn 
bekannt gegeben. 

Kennenlernen und Einüben von 
- Verhaltensanalyse 
- Differentialdiagnostik 
- Indikationsstellung 
- Problem- und Zielkonzeption 
- Erstellen eines Therapieplans 
Integration verschiedener Informati-
onsquellen 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden 
einschließlich Vorberei-
tung 

1 LP  
 

Klausur (90 Minuten) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 14: Biomedizinische Grundlagen der klinischen Psychologie (WPM IX)    Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden haben aus mindestens einem der medizinischen Nachbardisziplinen (z.B. Pharmakologie, 
Genetik, Neurophysiologie) grundlegende Kenntnisse erworben, die für den Bereich psychischer 
Störungen und deren Behandlung relevant sind. Sie sind in der Lage, diese Kenntnisse bei Diagnostik und 
Behandlung von Patienten einzubeziehen und in der interdisziplinären Zusammenarbeit nutzbringend anzu-
wenden. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Biomedizinische 
Grundlagen der Klini-
schen Psychologie 
und Psychotherapie 
  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Präsenz-
zeit, 22-32 Stunden 
Selbststudium 
 

2 LP; Teilnahme  Grundkenntnisse aus den medizi-
nischen Nachbardisziplinen der 
Klinischen Psychologie und Psy-
chotherapie  
 
Auswahl aus folgenden Inhalten: 
 Biochemische Grundlagen der 

(Psycho-) Pharmakologie 
 Indikation, Kontraindikation 

und Effektivität psychophar-
makologischer Behandlungen 

 Biologische und medizinische 
Kenntnisse zu psychischen 
Störungen  

 Differentialdiagnostik psychi-
scher und somatischer Sym-
ptome bei psychischen Er-
krankungen 

 Genetische Aspekte psychi-
scher Erkrankungen 

 Endokrinologische und neu-
rophysiologische Aspekte 
psychischer Störungen 

SE Biomedizinische 
Grundlagen der Klini-
schen Psychologie 
und Psychotherapie 
 
 
 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Präsenz-
zeit, 22-32 Stunden 
Selbststudium 
 
 

2 LP; Teilnahme, Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen: 
Es können Hausaufga-
ben (Beantwortung von 
Fragen zur jeweils 
nächsten Sitzung), 
Hausarbeiten (5-10 
Seiten) und Referate 
(30-45 Min) verlangt 
werden. Dies wird je-
weils bei Veranstal-
tungsbeginn bekannt 
gegeben. 

Vertiefung des in der Vorlesung 
erworbenen Wissens anhand 
praktischer Übungen sowie theo-
retischer Vertiefung; Lektüre und 
Interpretation von empirischen 
und experimentellen Studien 
 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden 
einschließlich Vorbe-
reitung 

1 LP Klausur (60 Minuten) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 15: Psychosoziale Versorgung und Psychotherapieforschung (WPM X)   Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden kennen wesentliche rechtliche Grundlagen sowie klinisch-praktische und organisatorische 
Rahmenbedingungen klinisch-psychologischer Arbeit. Sie erwerben Kenntnisse über Grundzüge der Arbeits-
weise in verschiedenen Praxisbereichen; vor allem im Bereich ambulanter und stationärer Versorgung, Bera-
tungsstellen, und Rehabilitationseinrichtungen. Die Studierenden haben methodische Kenntnisse und Fertig-
keiten in den Bereichen Psychotherapieforschung und können entsprechende Studien und Befunde kritisch 
beurteilen.   
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie 

Lehrveranstal-
tungsart 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Psychosoziale 
Versorgung  
und Psychothera-
pieforschung und  

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
22-32 Stunden 
Selbststudium 
 
 

2 LP; Teilnahme - Rechtliche und organisatori-
sche Rahmenbedingungen kli-
nisch-psychologischer Arbeit 

- Berufsrecht;  Kammerwesen 
- Sozialrecht, Krankenkassen-

system, Niederlassung 
- Arbeitsweise und Aufgabenbe-

reich von Kliniken, Ambulan-
zen, Beratungsstellen 

- Berufs- und Fachverbände 
- Methoden und Befunde der 

Psychotherapieforschung 

SE Psychosoziale 
Versorgung  
oder Psycho-
therapieforschung o 

2 SWS 
 
50-55 Stunden 
28 Stunden Prä-
senzzeit, 
22-27 Stunden 
Selbststudium im 
Sinne des § 5 Abs. 
2 
 

2 LP; Teilnahme, Speziel-
le Arbeitsleistungen: 
Es können Hausaufgaben 
(Beantwortung von Fra-
gen zur jeweils nächsten 
Sitzung; schriftliche Be-
urteilung von Studien), 
Hausarbeiten (5-10 Sei-
ten) und Referate (30-45 
Min) verlangt werden. 
Dies wird jeweils bei Ver-
anstaltungsbeginn be-
kannt gegeben. 

Vertiefung der Vorlesungsthemen 
durch 
- Diskussionen relevanter Litera-

tur 
- Einladung von Fachvertretern 

der Institutionen, Organisatio-
nen und Verbände des Ge-
sundheitswesens 
 

 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden  
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP  Klausur (60 Minuten) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Psychologie der Lebensspanne  

Modul 16: Entwicklungspsychologie (WPM XI)                                                   Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertieftes Wissen und methodische Kompetenzen auf dem Gebiet der Ent-
wicklungspsychologie. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VS Aktuelle Themen 
der Entwicklungspsy-
chologie  
  
  

2 SWS 
 
100-120 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 75-95 
Stunden Durchar-
beiten von Literatur 
vor den Seminarsit-
zungen und semi-
narbegleitende 
Übungen 

4 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: Beantwor-
tung von Fragen zur 
gelesenen Literatur, 
Vorbereitung und 
Vortrag eines Refe-
rats, Bewertung der 
Referate der Kommi-
litonInnen, seminar-
begleitende Übungen 
 

Anhand aktueller Forschungsergeb-
nisse und in Übungen vertiefen die 
Studierenden Kenntnisse und Fertig-
keiten im Bereich Entwicklungspsy-
chologie. 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden  
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP  Referat (multimediale Prüfung; 45-60 
min.) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 17: Persönlichkeitspsychologie (WPM XII)                                              Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertieftes Wissen und methodische Kompetenzen auf dem Gebiet der Per-
sönlichkeitspsychologie. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VS  
Aktuelle Themen der 
Persönlichkeitspsy-
chologie  
  

2 SWS 
 
100-120 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 75-95 
Stunden Durchar-
beiten von Literatur 
vor den Seminarsit-
zungen und semi-
narbegleitende 
Übungen 

4 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: Beantwor-
tung von Fragen zur 
gelesenen Literatur, 
Vorbereitung und 
Vortrag eines Refe-
rats, Bewertung der 
Referate der Kommi-
litonInnen, seminar-
begleitende Übungen 
 

Anhand aktueller Forschungsergeb-
nisse und in Übungen vertiefen die 
Studierenden Kenntnisse und Fertig-
keiten im Bereich Persönlichkeitspsy-
chologie. 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden  
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP  Referat (multimediale Prüfung; 45-60 
min.) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 

 

Modul 18: Sozialpsychologie (WPM XIII)                                                             Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertieftes Wissen und methodische Kompetenzen auf dem Gebiet der Sozial-
psychologie. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work- 
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VS 
Aktuelle Themen der 
Sozialpsychologie 
  
  

2 SWS 
 
100-120 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 75-95 Stunden 
Durcharbeiten von Li-
teratur vor den Se-
minarsitzungen und 
seminarbegleitende 
Übungen 

4 LP; Teilnahme, Be-
antwortung von Fra-
gen zur gelesenen Li-
teratur, 
Vorbereitung und 
Vortrag eines Refe-
rats, Bewertung der 
Referate der Kommi-
litonInnen, seminar-
begleitende Übungen 

Anhand aktueller Forschungsergeb-
nisse und in Übungen vertiefen die 
Studierenden Kenntnisse und Fer-
tigkeiten im Bereich Sozialpsycho-
logie. 

Modulabschlussprü-
fung 

25-30 Stunden 
einschließlich Vorbe-
reitung 

1 LP  Referat (multimediale Prüfung; 45-
60 min.) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Neuro-Kognitive Psychologie  

Modul 19: Aktuelle Trends und Methoden 
                der Kognitions- und Neurowissenschaft (WPM XIV)                              Leistungspunkte: 5 

Die Lehrveranstaltungen bieten eine Darstellung und Anwendung von aktuellen Entwicklungen in der neuro-
kognitiven Psychologie und von kognitionspsychologisch relevanten neurowissenschaftlichen Methoden. 
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse über Entwicklungen und Ansätze in der kognitiven Psychologie 
und über kognitionspsychologisch relevante neurowissenschaftliche Methoden und sind in der Lage, diese 
adäquat anzuwenden. Dadurch sind sie befähigt, innerhalb von Forschungsprojekten relevante theoretische 
Fragen zu identifizieren, sinnvolle Hypothesen abzuleiten und Forschungsmethoden einzusetzen, die für den 
Forschungsbereich der neurokognitiven Psychologie bedeutsam sind. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Neuro-Kognitive 
Psychologie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Kognitionswissen-
schaft I 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 25-35 Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme  Darstellung und Auseinanderset-
zung mit grundlegenden Fragen 
und aktuellen Forschungsthemen 
aus dem gesamten Bereich der 
Kognitionswissenschaft 

Aus den folgenden UE/SE soll eine Veranstaltung gewählt werden oder Import aus WPM XV-XVII 

SE Kognitionswissen-
schaft I 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 25-35 Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen: Erstellen einer 
Präsentation (60 Min) 
und Diskussionsbeiträ-
ge 

Aktuelle Trends und experimen-
telle Methoden der Neuro-
Kognitiven Psychologie 

SE Kognitionswissen-
schaft II 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 25-35 Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen: Erstellen einer 
Präsentation (60 Min) 
und Diskussionsbeiträ-
ge 

Aktuelle Trends und experimen-
telle Methoden der Neuro-
Kognitiven Psychologie 

Modulabschlussprü-
fung 
 

25-30 Stunden 
einschließlich Vorbe-
reitung 

1 LP  Prüfungsform kann eine Klausur, 
eine Hausarbeit, eine mündliche 
Prüfung oder eine multimediale 
Präsentation sein und wird zu 
Modulbeginn bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SS 
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Modul 20: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Emotion (WPM XV)                     Leistungspunkte: 5 

Im Modul werden zentrale Theorien, prototypische experimentelle Paradigmen und empirische psychologi-
sche und neurowissenschaftliche Befunde aus den Gebieten Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Emotion 
vermittelt. 
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden kennen zentrale psychologische Theorien und Modelle und können Methoden und Befunde 
zu deren empirischer Prüfung, schwerpunktmäßig aus den Gebieten der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und 
Emotion, methoden- und inhaltskritisch einordnen und bewerten. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Neuro-Kognitive 
Psychologie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

VL Kognitionswissen-
schaft II 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 25-35 
Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme  Darstellung und Auseinandersetzung 
mit grundlegenden Fragen und aktu-
ellen Forschungsthemen aus dem 
gesamten Bereich der Kognitionswis-
senschaft 

Aus den folgenden SE soll eine Veranstaltung gewählt werden oder Import aus WPM XIV, XVI oder XVII 

SE Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit und 
Emotion I 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 25-35 
Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Erstellen 
einer Präsentation 
(60 Min) und Diskus-
sionsbeiträge 

Vertiefende Diskussion und Reflexion 
zu ausgewählten Themen aus den 
Bereichen Wahrnehmung, Aufmerk-
samkeit und Emotion. 

SE Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit und 
Emotion II 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 25-35 
Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Erstellen 
einer Präsentation 
(60 Min) und Diskus-
sionsbeiträge 

Vertiefende Diskussion und Reflexion 
zu ausgewählten Themen aus den 
Bereichen Wahrnehmung, Aufmerk-
samkeit und Emotion. 

Modulabschlussprü-
fung 
 

25-30 Stunden 
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP  Prüfungsform kann eine Klausur, ei-
ne Hausarbeit, eine mündliche Prü-
fung oder eine multimediale Präsen-
tation sein und wird zu Modulbeginn 
bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 21: Denken, Entscheiden und Handeln (WPM XVI)                                     Leistungspunkte: 5 

Im Modul werden zentrale Theorien, prototypische experimentelle Paradigmen und empirische Befunde aus 
den Gebieten Denken, Entscheiden und Handeln vermittelt. 
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Durch Darstellung und Diskussion ausgewählter Schwerpunkte der aktuellen kognitions- und neuropsycholo-
gischen Forschung sind die Studierenden in der Lage, theoretische Vorstellungen und empirische Forschung 
zur Steuerung und Kontrolle menschlichen Denkens, Handelns und Entscheidens und ausgewählte Anwen-
dungsaspekte differenziert zu diskutieren und entsprechende Forschungsarbeiten kritisch zu würdigen. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Neuro-Kognitive 
Psychologie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Es sollen zwei Seminare gewählt werden oder Import aus WPM XIV, XV oder XVII 

SE Denken, Ent-
scheiden und Han-
deln I 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 25-35 
Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen:  
Erstellen einer Präsen-
tation (60 Min) und 
Diskussionsbeiträge 

Aktuelle Trends und experimentelle 
Methoden aus dem neuro-
kognitiven Bereich „Denken und 
Handeln“ 

SE Denken, Ent-
scheiden und Han-
deln II 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 25-35 
Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen:  
Erstellen einer Präsen-
tation (60 Min) und 
Diskussionsbeiträge 

Aktuelle Trends und experimentelle 
Methoden aus dem neuro-
kognitiven Bereich „Entscheiden 
und Urteilen“ 

Modulabschlussprü-
fung 
 

25-30 Stunden 
einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP Prüfungsform kann eine Klausur, 
eine Hausarbeit, eine mündliche 
Prüfung oder eine multimediale 
Präsentation sein und wird zu Mo-
dulbeginn bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 22: Gedächtnis und Sprache (WPM XVII)                                                   Leistungspunkte: 5 

 
Im Modul werden zentrale Theorien, prototypische experimentelle Paradigmen und empirische Befunde aus 
den Gebieten Gedächtnis und Sprache vermittelt. 
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Durch Darstellung und Diskussion ausgewählter Schwerpunkte der aktuellen kognitions- und neuropsycholo-
gischen Forschung sind die Studierenden in der Lage, theoretische Vorstellungen und empirische Forschung 
zu Gedächtnis und Sprache und ausgewählte Anwendungsaspekte differenziert zu diskutieren und entspre-
chende Forschungsarbeiten kritisch zu würdigen. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Neuro-Kognitive 
Psychologie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Es sollen zwei Seminare gewählt werden oder Import aus WPM XIV-XVI  

SE Gedächtnis und 
Sprache I 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 25-35 Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen:  
Erstellen einer Prä-
sentation (60 Min) 
und Diskussionsbei-
träge 

Ausgewählte Themen aus den Be-
reichen Gedächtnis und Sprache 

SE Gedächtnis und 
Sprache II 

2 SWS 
 
50-60 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 25-35 Stunden  
Selbststudium 

2 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen:  
Erstellen einer Prä-
sentation (60 Min) 
und Diskussionsbei-
träge 

Ausgewählte Themen aus den Be-
reichen Gedächtnis und Sprache 

Modulabschlussprü-
fung 
 

25-30 Stunden 
einschließlich Vorbe-
reitung 

1 LP  Prüfungsform kann eine Klausur, 
eine Hausarbeit, eine mündliche 
Prüfung oder eine multimediale 
Präsentation sein und wird zu Mo-
dulbeginn bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SS 
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Obligatorisches Berufspraktikum 

Modul 23: Berufspraktikum                                                                                     Leistungspunkte: 5  

Lern- und Qualifikationsziele: 
In mindestens einem Arbeitsbereich der Psychologie (vorwiegend Klinische Psychologie, Arbeits-, Ingenieur- 
und Organisationspsychologie oder Pädagogische Psychologie) haben Studierende praktische Kenntnisse in der 
professionellen Anwendung psychologischer Arbeitstechniken erworben. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss der Module des Basisbereichs 

Lehrveranstaltungsart Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Berufspraktikum  
  
  

125-150 Stunden 
 
Selbststudium im 
Sinne des § 5 Abs. 2 

5 LP, Bescheinigung 
über die abgeleisteten 
Stunden und ein zwei-
seitiges Berichtsformu-
lar zur Praktikums-
beschreibung 

Durchführung von einem Prakti-
kum von insgesamt min. 125 
Stunden. Dies soll in der Regel 
als Teilzeitpraktikum geleistet 
werden. Das Praktikum findet in 
der Regel unter Anleitung einer 
Person mit Abschluss Diplom 
oder Master in Psychologie statt 
und sollten sich auf typische Ar-
beitsaufgaben von Psychologen 
beziehen.  
 
Optional kann das Praktikum auf 
250-300 Std. verlängert werden 
(10 LP). Bei einer Verlängerung 
wird ein Modul des WP-Bereichs 
ersetzt.  
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Forschungsvertiefung (FoV) 

Modul 24: FoV Psychologische Methodenlehre                                                     Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden kennen die relevanten und häufigsten statistischen Methoden, können deren Anwendung 
und Ergebnisse kritisch diskutieren. Sie sind mit der Planung, Durchführung und Auswertung entsprechender 
Untersuchungspläne vertraut, um wissenschaftliche Fragestellungen im Rahmen der Masterarbeit bearbeiten 
und beantworten zu können. Darüber hinaus kennen die Studierenden verschiedene komplexe Modellie-
rungsmethoden, um empirische Daten darstellen und auswerten zu können. Sie haben das Wissen und die 
Fertigkeiten, komplexe Fragestellungen selbstständig empirisch zu bearbeiten und können Befunde in der 
Form wissenschaftlicher Artikeln schriftlich darlegen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Psychologische 
Methodenlehre und Diagnostik 

Lehrveranstal-
tungsart 

Präsenzzeit, 
Workload in Stun-
den 

Leistungspunkte 
und Vorausset-
zung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

KO Methodenlehre I 2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnah-
me, Spezielle 
Arbeitsleistun-
gen: Präsentati-
on (25-30 
Stunden)     

Diskussion aktueller Forschungsarbeiten 
(vor allem Masterarbeiten) der teilnehmen-
den Studierenden und schrittweise Planung 
und Diskussion von Studien  

KO Methodenlehre 
II 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme  Vorstellung der theoretischen Hintergründe 
und Entwicklung der Fragestellung, Metho-
dik und Befunde eigener Studien. Diskussi-
on unter besonderer Berücksichtigung for-
schungsmethodologischer Aspekte  

SE Methodenlehre 2 SWS 
 
100-120 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
75-95 Stunden  
Selbststudium 

4 LP; Teilnah-
me, Spezielle 
Arbeitsleistun-
gen: 3 
Hausaufgaben 
(25-30 Stun-
den) 

Praktisches Einüben der erworbenen Kennt-
nisse durch Auswerten realer Datensätze 
mit statistischer Software, wie z.B. R, M-
PLUS.  

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SS 
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Modul 25: FoV Psychologische Diagnostik                                                           Leistungspunkte: 10  

Lern- und Qualifikationsziele:  
Studierende können auf der Basis aktueller Forschungsliteratur Forschungsergebnisse aus dem Bereich der 
psychologischen Diagnostik und Testkonstruktion kritisch darstellen und diskutieren. Sie sind in der Lage, auf 
der Grundlage der theoretischen und empirischen Literatur weiterführende Fragestellungen zu entwickeln 
und entsprechende Forschungsarbeiten zu planen. Sie können weiterhin an der Diskussion und methodologi-
schen Bewertung von aktuellen Forschungsarbeiten auch aus der Arbeitsgruppe der Psychologischen Dia-
gnostik fachkompetent teilnehmen. Sie sind in der Lage, die im Rahmen der eigenen Masterarbeit untersuch-
ten Fragstellungen, Untersuchungsplanungen, Auswertungen und Interpretationen in verschiedenen Phasen 
der Erstellung der Arbeit im Rahmen von Präsentationen darzustellen und Anregungen aus den Diskussionen 
aufzunehmen und umzusetzen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Abschluss des Basismoduls Psychologische Methodenlehre 
und Diagnostik 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

KO Psychologische 
Diagnostik I  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Studie-
rende erstellen und 
präsentieren multi-
mediale Präsentatio-
nen im Umfang von 
45 Minuten  

Diskussion aktueller Forschungsar-
beiten (vor allem Masterarbeiten) 
der teilnehmenden Studierenden und 
schrittweise Planung und Diskussion 
von Studien  

KO Psychologische 
Diagnostik II  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Studie-
rende erstellen und 
präsentieren multi-
mediale Präsentatio-
nen im Umfang von 
45 Minuten  

Diskussion aktueller Forschungsar-
beiten (vor allem Masterarbeiten) 
der teilnehmenden Studierenden und 
schrittweise Planung und Diskussion 
von Studien  

SE Psychologische 
Diagnostik  

2  SWS 
 
100-115 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
75-90 Stunden 
Selbststudium 

4 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Studie-
rende erstellen und 
präsentieren multi-
mediale Präsentatio-
nen zu verschiedenen 
Themen (60 Minuten) 

Aktuelle Studien und Forschungsme-
thoden sowie statistische Auswer-
tungen werden kritisch reflektiert. 
Spezielle statistische Verfahren wer-
den anhand realer Forschungsdaten 
exemplarisch ausgewertet und disku-
tiert. 
 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SS 
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Modul 26: FoV AIO-Psychologie                                                                           Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können aktuelle Publikationen auf dem Gebiet der AIO-Psychologie kritisch durcharbeiten 
und kommentieren. Des Weiteren verfügen Studierenden anhand der Diskussion von Abschlussarbeiten und 
laufenden Forschungsprojekten über einen Einblick in aktuelle Forschungsinhalte und Forschungsmethoden.  

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Arbeits-, Inge-
nieur- und Organisationspsychologie 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 
Ausgewählte Themen 
der Arbeitspsycholo-
gie  

2 SWS 
 
100-120 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 75-95 
Stunden Selbststu-
dium 

4 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: Erstellen ei-
nes Reviews und Prä-
sentation im Seminar  

Kennenlernen und kritisches 
Reflektieren von aktuellen 
Forschungsmethoden und –
befunden; schriftliches Re-
view der Literatur zu einem 
selbstgewählten Thema und 
Präsentation des Reviews.  

SE Ausgewählte 
Themen der Organi-
sationspsychologie 

2 SWS 
 
100-120 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 75-95 
Stunden Selbststu-
dium 

4 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: Beantwor-
tung von Fragen zur 
Literatur, Vorberei-
tung und Vortrag ei-
nes eigenes Referats, 
Bewertung der Refe-
rate der Kommilito-
nInnen, Erstellen ei-
nes Reviews 

Kennenlernen und kritisches 
Reflektieren von aktuellen 
Forschungsmethoden und –
befunden; Verfassen eines 
kritischen Reviews über ein 
Manuskript bzw. eine Veröf-
fentlichung  

SE Projekt Website-
gestaltung Ingeni-
eurpsychologie 

2 SWS 
 
100-120 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 75-95 
Stunden Selbststu-
dium 

4 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen:  Präsentation 
der Webseiten 

Die Seminarteilnehmer 
erstellen eigene Webseiten 
mit Hilfe eines Content Ma-
nagement Systems zum 
Thema Ingenieurpsychologie 
- Grundlagen, Methoden und 
Anwendungen mit einer an-
schaulichen und interaktiven 
Präsentation der Inhalte.  

S
tu

d
ie

re
n
d
e 

w
äh

le
n
 e

in
s 

au
s 

d
re

i 
S
em

in
ar

en
 

KO AIO I 2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 30-35 
Stunden Selbststu-
dium, 25-30 Stun-
den Vorbereitung 
der Präsentation 

3 LP, Präsentation 
der eigenen Master-
arbeit  

Diskussion aktueller Forschungsar-
beiten (vor allem Masterarbeiten) der 
teilnehmenden Studierenden und 
schrittweise Planung und Diskussion 
von Studien v. a. in der Planungs-
phase  

KO AIO II 2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 30-35 
Stunden Selbststu-
dium, 25-30 Stun-
den Vorbereitung 
der Präsentation 

3 LP, Präsentation 
der eigenen Master-
arbeit  

Vorstellung der theoretischen Hinter-
gründe und Entwicklung der Frage-
stellung, Methodik und Befunde ei-
gener Studien v. a. in der Abschluss-
phase 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SS 
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Modul 27: FoV Klinische Psychologie und Psychotherapie                                  Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Studierende können Fragestellungen im Bereich der Klinischen Psychologie, Psychotherapie und Somatopsy-
chologie entwickeln und entsprechende Forschungsarbeiten planen. Sie sind in der Lage, die im Rahmen der 
eigenen Masterarbeit untersuchten Fragstellungen, Untersuchungsplanungen, Auswertungen und Interpreta-
tionen in verschiedenen Phasen der Erstellung der Arbeit kritisch zu diskutieren und Anregungen umzuset-
zen. Zudem haben sie grundlegende Kenntnisse der Manuskripterstellung für eine wissenschaftliche Publika-
tion sowie des Publikationsprozesses. Sie sind in der Lage, diese für die Veröffentlichung eigener Arbeiten zu 
nutzen sowie andere Publikationen kritisch einzuschätzen. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Klinische Psy-
chologie, Psychotherapie und Somatopsychologie  

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte 
und Voraussetzung 
für deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Aus den angebotenen Forschungskolloquien (Dauer: 2 Semester) muss eines gewählt werden. 

KO Klinische Psy-
chologie I und II 

4 SWS 
 
150-180 Stunden 
50 Stunden Prä-
senzzeit, 
100-130 Stunden  
Selbststudium 

6 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeits-
leistungen: 2 Prä-
sentationen (je 20-
40 Minute) des pla-
nerischen Standes 
und der Auswer-
tungsfragen der ei-
genen Masterarbeit 
 

Es werden laufende Forschungsarbeiten 
des Bereichs Klinische Psychologie vor-
gestellt; dabei werden planerische As-
pekte, Auswertungsfragen, Interpretati-
onsprobleme und Darstellungsaspekte 
diskutiert 

KO Psychotherapie 
und Somato-
psychologie I und II 

4 SWS 
 
150-180 Stunden 
50 Stunden Prä-
senzzeit, 
100-130 Stunden  
Selbststudium 

6 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeits-
leistungen: 2 Prä-
sentationen (je 20-
40 Minute) des pla-
nerischen Standes 
und der Auswer-
tungsfragen der ei-
genen Masterarbeit 
 

Es werden laufende Forschungsarbeiten 
des Bereichs Psychotherapie und Soma-
topsychologie vorgestellt; dabei werden 
planerische Aspekte, Auswertungsfra-
gen, Interpretationsprobleme und Dar-
stellungsaspekte diskutiert 

KO Klinische Neu-
ropsycholo-
gie/Gerontopsychol
ogie I und II 

4 SWS 
 
150-180 Stunden 
50 Stunden Prä-
senzzeit, 
100-130 Stunden  
Selbststudium 

6 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeits-
leistungen: 2 Prä-
sentationen (je 20-
40 Minute) des pla-
nerischen Standes 
und der Auswer-
tungsfragen der ei-
genen Masterarbeit 
 

Es werden laufende Forschungsarbeiten 
des Bereichs Klinische Neuropsychologie 
und Gerontopsychologie vorgestellt; da-
bei werden planerische Aspekte, Aus-
wertungsfragen, Interpretationsproble-
me und Darstellungsaspekte diskutiert 

SE 
Wissenschaftliches 
Schreiben 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium  
 

4 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Erstel-
len eines kritischen 
Reviews (4-5 Sei-
ten) zu einem vor-
gegebenen Manu-
skript 

Techniken des wissenschaftlichen 
Schreibens 
Inhaltliche, formale und sprachliche As-
pekte der Erstellung eines wissenschaft-
lichen Manuskriptes 
Vorbereitung, Manuskriptgestaltung Ein-
reichungsprozess bei einer Fachzeit-
schrift, Begutachtungsprozess 
 
 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 28: FoV Entwicklungspsychologie                                                             Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden sind befähigt, aktuelle Publikationen auf dem Gebiet der Entwicklungspsychologie kritisch 
durcharbeiten und kommentieren zu können. Sie verfügen, anhand der Diskussion von Abschlussarbeiten 
und laufenden Forschungsprojekten an der Professur für Entwicklungspsychologie, über einen Einblick in ak-
tuelle Forschungsinhalte und Forschungsmethoden.  

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Abschluss des Basismoduls Lebensspanne 

Lehrveranstal-
tungsart 

Präsenzzeit, 
Workload in Stun-
den 

Leistungspunkte 
und Voraussetzung 
für deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

KO Entwicklungspsy-
chologie I  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Präsen-
tation der eigenen 
Masterarbeit  

Kennenlernen und kritisches Reflektieren 
von aktuellen Forschungsmethoden und 
–befunden; Präsentation der Planung ei-
gener Studien  

KO Entwicklungs-
psychologie II 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeits-
leistungen: Präsen-
tation der eigenen 
Masterarbeit 

Kennenlernen und kritisches Reflektieren 
von aktuellen Forschungsmethoden und 
–befunden; Präsentation der Befunde ei-
gener Studien 

SE Entwicklungs-
psychologie 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 
 

3 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeits-
leistungen: 
Beantwortung von 
Fragen zur gelese-
nen Literatur 

Kennenlernen und kritisches Reflektieren 
von aktuellen Forschungsmethoden und 
–befunden; Verfassen eines kritischen 
Reviews über ein Manuskript bzw. eine 
Veröffentlichung  

Modulabschlussprü-
fung 

30 Stunden  
Einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP  Verfassen eines Reviews über einen im 
SE diskutierten Artikel (2-3 Seiten) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 29: FoV Persönlichkeitspsychologie                                                          Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden sind befähigt, aktuelle Publikationen auf dem Gebiet der Persönlichkeitspsychologie kritisch 
durcharbeiten und kommentieren zu können. Sie verfügen, anhand der Diskussion von Forschungs- und Ab-
schlussarbeiten und laufenden Forschungsprojekten an der Professur für Persönlichkeitspsychologie, über ei-
nen Einblick in aktuelle Forschungsinhalte und Forschungsmethoden.  

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Abschluss des Basismoduls Lebensspanne 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

KO Persönlichkeits-
psychologie I 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: Präsentation 
der eigenen Master-
arbeit  

Kennenlernen und kritisches Reflek-
tieren von aktuellen Forschungsme-
thoden und –befunden; Präsentation 
von Forschungsarbeiten in der Pla-
nungsphase  

KO Persönlichkeitspsy-
chologie II  

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: Präsentation 
der eigenen Master-
arbeit 

Kennenlernen und kritisches Reflek-
tieren von aktuellen Forschungsme-
thoden und –befunden; Präsentation 
von Forschungsabreiten in der Ab-
schlussphase  

SE: Fortschritte der 
Persönlichkeitspsy-
chologie 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium  

3 LP; Teilnahme, 
Spezielle Arbeitsleis-
tungen: 
Beantwortung von 
Fragen zur gelesenen 
Literatur 

Kennenlernen und kritisches Reflek-
tieren von aktuellen Forschungsme-
thoden und –befunden; Verfassen ei-
nes kritischen Reviews über ein Ma-
nuskript bzw. eine Veröffentlichung  
 

Modulabschlussprü-
fung 

30 Stunden  
Einschließlich Vor-
bereitung 

1 LP  Verfassen eines Reviews über einen 
im SE diskutierten Artikel (2-3 Sei-
ten) 

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 30: FoV Sozialpsychologie                                                                        Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden sind befähigt, aktuelle Publikationen auf dem Gebiet der Sozialpsychologie kritisch durch-
arbeiten und kommentieren zu können. Sie verfügen, anhand der Diskussion von Abschlussarbeiten und lau-
fenden Forschungsprojekten an der Professur für Sozial- und Organisationspsychologie, über einen Einblick in 
aktuelle Forschungsinhalte und Forschungsmethoden. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Abschluss des Basismoduls Lebensspanne 

Lehrveranstaltungs-
art 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für de-
ren Erteilung 

Themen, Inhalte 

KO Sozialpsychologie I 2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme, Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen: Präsentation der 
eigenen Masterarbeit  

Kennenlernen und kritisches Re-
flektieren von aktuellen For-
schungsmethoden und –
befunden; Präsentation und Dis-
kussion von laufenden Studien in 
der Planungsphase  

KO Sozialpsychologie II 2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium 

3 LP; Teilnahme, Spe-
zielle Arbeitsleistun-
gen: Präsentation der 
eigenen Masterarbeit 

Kennenlernen und kritisches Re-
flektieren von aktuellen For-
schungsmethoden und –
befunden; Präsentation und Dis-
kussion von laufenden Studien in 
der Abschlussphase  

SE: Fortschritte der 
Sozialpsychologie 

2 SWS 
 
75-90 Stunden 
25 Stunden Präsenz-
zeit, 
50-65 Stunden  
Selbststudium  
 

4 LP; Teilnahme, Spe-
zielle Arbeitsleistungen: 
Beantwortung von Fra-
gen zur gelesenen Lite-
ratur, Vorbereitung 
und Vortrag eines ei-
genes Referats, Bewer-
tung der Referate von 
KommilitonInnen; Ver-
fassen eines Reviews 
über einen im SE dis-
kutierten Artikel (2-3 
Seiten) 

Kennenlernen und kritisches Re-
flektieren von aktuellen For-
schungsmethoden und –
befunden; Verfassen eines kriti-
schen Reviews über ein Manu-
skript bzw. eine Veröffentlichung  

Dauer des Moduls   1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS   SS 
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Modul 31: FoV Neuro-Kognitive Psychologie                                                      Leistungspunkte: 10 

Die Lehrveranstaltungen fokussieren auf die Darstellung, Demonstration und Anwendung von Forschungser-
gebnissen der aktuellen kognitiven bzw. neurowissenschaftlichen Literatur und auf die Präsentation von ver-
schiedenen Themenbereichen zur Vorbereitung auf die Masterarbeit und deren Bericht. 
 
Lern- und Qualifikationsziele: 
Studierende können auf der Basis aktueller Forschungsliteratur Forschungsergebnisse im Bereich der kogni-
tiven  bzw. neurokognitiven Psychologie kritisch darstellen und diskutieren. Sie sind in der Lage, auf der 
Grundlage der theoretischen und empirischen Literatur weiterführende Fragestellungen zu entwickeln und 
entsprechende Forschungsarbeiten zu planen. Sie können weiterhin an der Diskussion und methodischen 
Bewertung von aktuellen Forschungsarbeiten auch aus den Arbeitsgruppen der Kognitiven Psychologie, der 
Allgemeinen Psychologie, der Biologischen Psychologie und der Neurokognitiven Psychologie fachkompetent 
teilnehmen. Sie sind in der Lage, die im Rahmen eigener Forschungsarbeiten untersuchten Fragstellungen, 
Untersuchungsplanungen, Auswertungen und Interpretationen in verschiedenen Phasen der Erstelllung der 
Arbeit im Rahmen von Präsentationen darzustellen und Anregungen aus den Diskussionen aufzunehmen und 
umzusetzen. 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Empfohlen ist der Abschluss des Basismoduls Neuro-Kognitive 
Psychologie 

Lehrveranstal-
tungsart 

Präsenzzeit, 
Workload in Stun-
den 

Leistungspunkte 
und Vorausset-
zung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

Aus den angebotenen Forschungskolloquien (Dauer: 2 Semester) muss eines gewählt werden. 

KO Kognitive 
Psychologie I 
und II 

4 SWS 
 
150-180 Stunden 
50 Stunden Prä-
senzzeit, 
100-130 Stunden  
Selbststudium 

6 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: 
Erstellen einer 
Präsentation (60 
Min) und Diskus-
sionsbeiträge 

Aktuelle laufende Forschungsarbeiten im Be-
reich Kognitive Psychologie inklusive der Prä-
sentation eigener Forschungsarbeiten in der 
Planungs- und Abschlussphase  

KO Allgemeine 
Psychologie I 
und II 

4 SWS 
 
150-180 Stunden 
50 Stunden Prä-
senzzeit, 
100-130 Stunden  
Selbststudium 

6 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: 
Erstellen einer 
Präsentation (60 
Min) und Diskus-
sionsbeiträge 

Aktuelle laufende Forschungsarbeiten im Be-
reich Allgemeine Psychologie inklusive der 
Präsentation eigener Forschungsarbeiten in 
der Planungs- und Abschlussphase 

KO Biologische 
Psychologie I 
und II 

4 SWS 
 
150-180 Stunden 
50 Stunden Prä-
senzzeit, 
100-130 Stunden  
Selbststudium 

6 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: 
Erstellen einer 
Präsentation (60 
Min) und Diskus-
sionsbeiträge 

Aktuelle laufende Forschungsarbeiten im Be-
reich Biologische Psychologie inklusive der 
Präsentation eigener Forschungsarbeiten in 
der Planungs- und Abschlussphase 

KO Neuro-
Kognitive Psy-
chologie I und 
II 

4 SWS 
 
150-180 Stunden 
50 Stunden Prä-
senzzeit, 
100-130 Stunden  
Selbststudium 

6 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen: 
Erstellen einer 
Präsentation (60 
Min) und Diskus-
sionsbeiträge 

Aktuelle laufende Forschungsarbeiten im Be-
reich Neuro-Kognitive Psychologie inklusive 
der Präsentation eigener Forschungsarbeiten 
in der Planungs- und Abschlussphase 
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Studierende wählen eins aus vier Seminaren. 

SE Kognitive Psy-
chologie 

2 SWS 
 
100-125 Stun-
den 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
75-100 Stunden  
Selbststudium 

4 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen:  
Erstellen einer 
Präsentation (60 
Min), und Diskus-
sionsbeiträge 

Aktuelle Forschung im Bereich Kognitive Psy-
chologie 

SE Allgemeine Psy-
chologie 

2 SWS 
 
100-125 Stun-
den 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
75-100 Stunden  
Selbststudium 

4 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen:  
Erstellen einer 
Präsentation (60 
Min), und Diskus-
sionsbeiträge 

Aktuelle Forschung im Bereich Allgemeine 
Psychologie 

SE Biologische Psy-
chologie 

2 SWS 
 
100-125 Stun-
den 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
75-100 Stunden  
Selbststudium 

4 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen:  
Erstellen einer 
Präsentation (60 
Min), und Diskus-
sionsbeiträge 

Aktuelle Forschung im Bereich Biologische 
Psychologie 

SE Neuro-Kognitive 
Psychologie 

2 SWS 
 
100-125 Stun-
den 
25 Stunden Prä-
senzzeit, 
75-100 Stunden  
Selbststudium 

4 LP; Teilnahme , 
Spezielle Arbeits-
leistungen:  
Erstellen einer 
Präsentation (60 
Min), und Diskus-
sionsbeiträge 

Aktuelle Forschung im Bereich Neuro-
Kognitive Psychologie 

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SS 
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Modul 32: Masterarbeit                                                                                          Leistungspunkte: 30 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können ein Thema unter Herstellung multidisziplinärer Zusammenhänge und auf dem aktu-
ellen Stand der Forschung und Anwendung selbstständig wissenschaftlich bearbeiten und dies fachadäquat 
entsprechend der Publikations- bzw. Manuskriptregeln schriftlich darstellen.  

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Notwendig ist der gleichzeitige Besuch des entsprechend ge-
wählten Forschungsvertiefungsmoduls 

Lehrveranstal-
tungsart 

Präsenzzeit, 
Workload in 
Stunden 

Leistungspunkte und Voraussetzung für 
deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Masterarbeit  
  
  

750-900 Stun-
den 
 
Selbststudium 
im Sinne des § 
5 Abs. 2 

30 LP, maximaler Textumfang von 
90.000 Zeichen (entspricht etwa 60 
Seiten Text, 1.5-zeilig); Unterschriebe-
nen Erklärung, dass Arbeit selbststän-
dig verfasst wurde (siehe PO) 

Das Thema der Masterarbeit 
ist in der Regel an die Wahl 
der jeweiligen Forschungs-
vertiefung gebunden und 
wird von einer Hochschul-
lehrerin oder einem Hoch-
schullehrer oder einer habi-
litierten akademischen Mit-
arbeiterin oder einem habi-
litierten akademischen Mit-
arbeiter gestellt. 

Dauer des Moduls in der Regel neun Monate 
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Anlage 2: Studienverlaufsplan ohne Auslandssemester 
 
 
 

Semester Module LP 

1 30 

2 

Basisbereich 
40 LP 

 
Wahlpflichtbereich 

5 LP 

 
überfachlicher Wahl-

pflichtbereich  
10 LP 

 
 

 
Obligatorisches Be-

rufspraktikum  
5 LP 

30 

3 
Wahlpflichtbereich 

10 LP 
 

Masterarbeit 
15 LP 

30 

4 
Wahlpflichtbereich 

10 LP 
 

Forschungsvertiefung 
10 LP 

 

Masterarbeit 
15 LP 

30 

Summe LP 
Basisbereich: 50 LP (inkl. 10 LP überfachliche Wahlpflicht); fachlicher Wahlpflichtbereich (inkl. 

FoV und obligatorisches Berufspraktikum): 40 LP; Masterarbeit: 30 LP 
Gesamt: 
120 LP 

 



Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 38/2012 

 43 

Anlage 3: Studienverlaufsplan mit Auslandssemester 
 
 
 

Semester Module LP 

1 
Basisbereich 

40 LP 
Wahlpflichtbereich 

5 LP 

 
überfachlicher Wahlpflichtbereich 10 LP 

 
30 

2 
Auslandsaufenthalt 

 

Obligatorisches Be-
rufspraktikum  

5 LP 
30 

3 
Wahlpflichtbereich 

10 LP 
 

Masterarbeit 
15 LP 

30 

4 
Wahlpflichtbereich 

10 LP 
 

Forschungsvertiefung 
10 LP 

 

Masterarbeit 
15 LP 

30 

Summe 
LP 

Basisbereich: 50 LP (inkl. 10 LP überfachliche Wahlpflicht); fachlicher Wahlpflichtbereich (inkl. 
FoV und obligatorisches Berufspraktikum): 40 LP; Masterarbeit: 30 LP 

Gesamt: 
120 LP 
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Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang „Psychologie“ 

 
 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 1 der Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin (Amtliches Mittei-
lungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 
Nr. 16/2011) hat der Fakultätsrat der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät am 16. April 2012 
die folgende Prüfungsordnung erlassen:* 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Prüfungsausschuss 
§ 3 Regelstudienzeit, Leistungspunkte, Leistungs-

anforderungen 
§ 4 Prüferinnen und Prüfer 
§ 5 Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 
§ 6 Bewertung, Bestehen und Wiederholung der 

Prüfungen 
§ 7 Modulabschlussprüfungen 
§ 8 Masterarbeit 
§ 9 Studienabschluss, Abschlussnote, akademi-

scher Grad 
§ 10 Weitere Regelungen 
§ 11 In-Kraft-Treten 
 
Anlage 1: Übersicht über die Prüfungen im Master-
studiengang Psychologie 
Anlage 2: Überfachlicher Wahlpflichtbereich für an-
dere Fächer 
Anlage 3: Zeugnis, Urkunde und Diploma Supple-
ment 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung regelt Ziele, Verfahren und 
Anforderungen der Prüfungen im Masterstudiengang 
Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Sie gilt in Verbindung mit der Studienordnung für 
den Masterstudiengang Psychologie und der Allge-
meinen Satzung für Studien- und Prüfungsangele-
genheiten (ASSP) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
§ 2 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Prüfungsangelegenheiten im Masterstu-
diengang Psychologie ist der Prüfungsausschuss des 
Instituts für Psychologie zuständig. Er hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:  
– er bestellt die Prüferinnen und Prüfer, 
– er entscheidet über die Zulassung zu Prüfungen, 
– er entscheidet nach Maßgabe der ASSP über die 

Anerkennung von Leistungen, den Ausgleich von 
Nachteilen und die Folgen von Säumnis und 
Täuschung, 

                                                 
*Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung hat die Prü-
fungsordnung am 07. September 2012 befristet bis zum 30. Sep-
tember 2013 bestätigt. 

– er achtet darauf, dass die Prüfungsbestimmun-
gen eingehalten werden, 

– er berichtet dem Fakultäts- bzw. Institutsrat re-
gelmäßig über Prüfungen, Studienzeiten und 
Notengebung und 

– er gibt Anregungen zur Studienreform. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Hoch-
schullehrerinnen oder -lehrern, einer akademischen 
Mitarbeiterin oder einem akademischen Mitarbeiter 
und einem/r Studierenden.  
 
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden 
im Fakultätsrat von den Vertreterinnen und Vertre-
tern ihrer Mitgliedergruppen für die Dauer von vier 
Jahren benannt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, 
wird von den Vertreterinnen und Vertretern seiner 
Mitgliedergruppe für die verbleibende Amtszeit ein 
neues Mitglied benannt. Die Mitglieder bleiben im 
Amt, bis die Nachfolgenden ihr Amt angetreten ha-
ben. 
 
(4) Der Fakultätsrat kann beschließen, dass 
 die Amtszeit des Prüfungsausschusses vorzeitig 

endet und ein neuer Ausschuss eingesetzt wird, 
 die Amtszeit des studentischen Mitglieds auf ein 

Jahr begrenzt wird, 
 
(5) Der Prüfungsausschuss wählt je eine Hochschul-
lehrerin oder einen Hochschullehrer als Vorsitzende 
oder Vorsitzenden und als Stellvertretende oder 
Stellvertretenden. Er kann seine Befugnisse für alle 
Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
und die Stellvertretende oder den Stellvertretenden 
übertragen. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er 
ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Hoch-
schullehrerinnen oder -lehrer inklusive der oder des 
Vorsitzenden oder der oder des Stellvertretenden 
sowie ein weiteres Mitglied anwesend sind. Er fasst 
seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stim-
men. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
der oder des Vorsitzenden, bei deren oder dessen 
Abwesenheit die Stimme der oder des Stellvertre-
tenden. In Bewertungsangelegenheiten hat das stu-
dentische Mitglied kein Stimmrecht. Der Prüfungs-
ausschuss kann Beschlüsse im schriftlichen Verfah-
ren fassen, sofern kein Mitglied widerspricht. Die 
Sätze 2 bis 5 gelten insoweit entsprechend. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur 
Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Sofern sie nicht 
dem öffentlichen Dienst angehören, werden sie 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden ent-
sprechend verpflichtet. 
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(8) Bei Entscheidungen über Widersprüche gegen 
Prüfungsentscheidungen dürfen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses nicht mitwirken, die befangen 
sind. Ihre Anhörung als Prüferin oder Prüfer bleibt 
unbenommen. Befangen ist insbesondere, wer: 
- an einer Bewertung direkt mitgewirkt hat, 
- am Lehrstuhl der/des Bewertenden angestellt 

ist. 
 
 
§ 3 Regelstudienzeit, Leistungspunkte, Leis-

tungsanforderungen 

(1) Der Masterstudiengang Psychologie hat eine Re-
gelstudienzeit von vier Semestern. 
 
(2) Im Masterstudiengang Psychologie sind 120 Leis-
tungspunkte (LP) zu erwerben. Die Leistungspunkte 
werden vergeben, wenn die Studienleistung bzw. 
Prüfung, für die sie ausgewiesen sind, erbracht bzw. 
bestanden ist. 
 
(3) Die im Masterstudiengang Psychologie zu erbrin-
genden Studienleistungen werden in § 7 und den 
Anlagen zur Studienordnung, die zu absolvierenden 
Prüfungen in der Anlage zu dieser Prüfungsordnung 
bestimmt. 
 
 
§ 4 Prüferinnen und Prüfer 

 (1) Modulabschlussprüfungen werden von einer Prü-
ferin oder einem Prüfer abgenommen. Der Prüfungs-
ausschuss bestellt dazu in der Regel die Lehrkraft, 
die im entsprechenden Modul gelehrt hat. Letzte 
Wiederholungsprüfungen werden abweichend von 
Satz 1 von zwei Prüferinnen und Prüfern abgenom-
men. Als Erstprüferin oder Erstprüfer bestellt der 
Prüfungsausschuss in der Regel die Lehrkraft, die die 
betreffende Lehrveranstaltung gehalten hat. Als 
Zweitprüferin oder Zweitprüfer bestellt er eine Hoch-
schullehrerin oder einen Hochschullehrer. Stehen 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer im be-
troffenen Fach nicht ausreichend zur Verfügung, darf 
er als Zweitprüferin oder Zweitprüfer auch eine an-
dere hauptberufliche Lehrkraft, die zu selbständiger 
Lehre berechtigt ist, oder eine Lehrbeauftragte oder 
einen Lehrbeauftragten bestellen. Sätze 5 und 6 gel-
ten entsprechend, wenn nach § 6 Abs. 2 ausnahms-
weise eine Drittprüferin oder ein Drittprüfer bestellt 
wird.  
 
(2) Abschlussarbeiten werden von zwei Prüferinnen 
und Prüfern bewertet. Als Erstprüferin oder Erstprü-
fer bestellt der Prüfungsausschuss in der Regel die 
Hochschullehrerin oder den Hochschullehrer, die 
oder der das Thema der Arbeit gestellt und die Ar-
beit betreut hat. Für die Bestellung der Zweitprüferin 
oder des Zweitprüfers und die ausnahmsweise Be-
stellung einer Drittprüferin oder eines Drittprüfer gilt 
Abs. 1 Satz 5 bis 7 entsprechend.  
 
(3) In der beruflichen Praxis und Ausbildung erfah-
rene Personen können auch dann zu Prüferinnen und 
Prüfern bestellt werden, wenn sie keine Lehre aus-
üben. 
 
 

§ 5 Anmeldung und Zulassung zu Prü-
fungen 

(1) Die Teilnahme an einer Prüfung oder Wiederho-
lungsprüfung bedarf der Anmeldung. Soweit ein Prü-
fungsverwaltungssystem mit der Möglichkeit zur On-
line-Anmeldung eingeführt ist, ist die Anmeldung in 
der Regel hierüber vorzunehmen. Die Anmeldung 
gilt gleichzeitig als Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung. 
 
(2) Zur Modulabschlussprüfung wird zugelassen, wer 
 an der Humboldt-Universität zu Berlin für ein 

Masterstudium immatrikuliert ist oder vor der 
Anmeldung der Modulabschlussprüfung immat-
rikuliert war und die Modulabschlussprüfung im 
Rahmen ihres oder seines Studienganges benö-
tigt oder wählen kann 

 die für die Modulabschlussprüfung in der Anlage 
benannten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, 

 die Modulabschlussprüfung oder eine in Inhalt 
und Umfang gleichwertige Prüfung im Master-
studiengang Psychologie, Kognitionswissen-
schaften, Neurowissenschaften, Wirtschaftspsy-
chologie, Rehabilitationspsychologie, Sportpsy-
chologie, Pädagogik und BWL nicht bereits an 
einer Hochschule der Bundesrepublik Deutsch-
land bestanden oder endgültig nicht bestanden 
hat  

 sofern es sich um die letzte Wiederholungsmög-
lichkeit handelt, die Vorgaben zur Prüfungsbera-
tung erfüllt, die die ASSP im Rahmen der Rege-
lungen zur Prüfungsberatung und Wiederholbar-
keit von Prüfungen macht. 

Die Zulassung steht im Ermessen des Prüfungsaus-
schusses, wenn eine oder mehrere der in Satz 1 An-
strich 1 bis 3 genannten Zulassungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt sind. 
 
(3) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer 
 an der Humboldt-Universität zu Berlin für den 

Masterstudiengang Psychologie immatrikuliert 
ist oder vor der Anmeldung der Masterarbeit 
immatrikuliert war, 

 die Module des Basisbereichs abgeschlossen hat 
 eine Masterarbeit im Masterstudiengang Psycho-

logie nicht bereits an einer Hochschule der Bun-
desrepublik Deutschland endgültig nicht bestan-
den hat und 

 sofern es sich um die letzte Wiederholungsmög-
lichkeit handelt, die Vorgaben zur Prüfungsbera-
tung erfüllt, die die ASSP im Rahmen der Rege-
lungen zur Prüfungsberatung und Wiederholbar-
keit von Prüfungen macht. 

 
(4) Über die Zulassung zu einer Prüfung oder Wie-
derholungsprüfung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Er kann diese Befugnis auf das Prüfungsbüro 
oder die Prüferinnen und Prüfer übertragen. Für Zu-
lassungsentscheidungen, die im Ermessen des Prü-
fungsausschuss stehen, kann er die Befugnis nur 
übertragen, soweit er die Ausübung des Ermessens 
durch schriftliche Richtlinien geregelt hat. Im Falle 
einer Online-Anmeldung gilt die elektronische Bestä-
tigung über die erfolgreiche Anmeldung als Zulas-
sung zur Prüfung.  
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(5) Die Zulassung von Nebenhörerinnen und Neben-
hörern richtet sich nach der ASSP. 
 
 
§ 6 Bewertung, Bestehen und Wiederho-

lung der Prüfungen 

(1) Prüfungen werden benotet, soweit nicht in der 
Anlagebestimmt ist, dass sie als „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ ausgewiesen werden. Die Noten-
skala richtet sich nach der ASSP. 
 
(2) Wird eine Prüfung durch zwei Prüferinnen oder 
Prüfer bewertet, errechnet sich die Note aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden Bewertungen. Wei-
chen die Bewertungen einer schriftlichen Prüfung um 
zwei ganze Noten oder mehr voneinander ab oder 
erteilt eine oder einer der beiden Prüferinnen oder 
Prüfer ein „nicht ausreichend“, bestellt der Prüfungs-
ausschuss eine weitere Prüferin oder einen weiteren 
Prüfer und setzt die Note auf der Grundlage der drei 
Bewertungen, in der Regel durch Bildung des arith-
metischen Mittels, fest. Bei der Masterarbeit gilt dies 
auf Antrag der oder des Studierenden auch dann, 
wenn die Abweichung mehr als eine ganze Note be-
trägt. 
 
(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn mindestens die 
Note „ausreichend“ (4,0) erreicht wurde. 
 
(4) Nicht bestandene Modulabschlussprüfungen 
können zwei Mal wiederholt werden. Über die Form 
der Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Eine Wiederholungsprüfung in einem Fach ist im 
Regelfall frühestens nach vier Wochen und spätes-
tens im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils 
folgenden Semesters abzulegen. Auf Antrag kön-
nen andere Fristen festgelegt werden. Vor der 
zweiten Wiederholungsprüfung ist eine verpflich-
tende Prüfungsberatung beim prüfenden Hoch-
schullehrer vorzusehen. 
Eine nicht bestandene Masterarbeit kann nur ein 
Mal, mit einem neuen Thema, wiederholt werden. 
Fehlversuche an anderen Universitäten im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes werden angerechnet. Die 
Erstellung der zweiten Masterarbeit sollte spätestens 
drei Monate nach dem Bescheid über die erste Arbeit 
beginnen. Bestandene Prüfungen können nicht wie-
derholt werden. 
 
 
§ 7 Modulabschlussprüfungen 

(1) Modulabschlussprüfungen können in unter-
schiedlicher Form, insbesondere als mündliche Prü-
fungen, Klausuren, Hausarbeiten und ähnliche 
schriftliche Prüfungen oder multimediale Prüfungen 
abgenommen werden. Die Form der einzelnen Prü-
fungen ist in der Anlage bestimmt. Sind in der Anla-
ge alternative Formen vorgesehen, wird die Form 
von der Prüferin oder dem Prüfer bestimmt und be-
kannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt zu Beginn 
des Semesters, in dem die Prüfung angeboten wird. 
Bezieht sich die Prüfung nur auf eine Lehrveranstal-
tung und dauert diese Lehrveranstaltung mehrere 
Semester, erfolgt die Bekanntgabe zu Beginn des 
Semesters, in dem die Lehrveranstaltung anfängt. 
 

(2) In mündlichen Prüfungen weisen Studierende 
nach, dass sie die Besonderheiten, Grenzen, Termi-
nologien und Lehrmeinungen des Faches definieren 
und interpretieren können, über ein breites, detail-
liertes und kritisches Verständnis in einem oder 
mehreren Spezialgebieten auf dem aktuellen Stand 
der Forschung und Anwendung verfügen und Infor-
mationen, Probleme, Ideen und Lösungen auf wis-
senschaftlichem Niveau vermitteln können bzw. 
vermittelte praktische Fähigkeiten anwenden kön-
nen. Die Dauer der mündlichen Prüfungen ist in der 
Anlage bestimmt. Sie verlängert sich angemessen, 
wenn mehrere Studierende gemeinsam geprüft wer-
den. Die Prüferinnen und Prüfer und ggf. Beisitzerin-
nen und Beisitzer, der Beginn, das Ende, die wesent-
lichen Gegenstände, die Note und besondere Vor-
kommnisse der mündlichen Prüfungen werden pro-
tokolliert. Die Note wird der oder dem Studierenden 
im Anschluss an die Prüfung mitgeteilt und begrün-
det. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, bei der Abnahme der mündlichen Prüfun-
gen zugegen zu sein. Andere Personen können an-
wesend sein, wenn die oder der Studierende dies 
wünscht. 
 
(3) In Klausuren weisen Studierende nach, dass sie 
die Besonderheiten, Grenzen, Terminologien und 
Lehrmeinungen des Faches definieren und interpre-
tieren können, über ein breites, detailliertes und kri-
tisches Verständnis in einem oder mehreren Spezial-
gebieten auf dem aktuellen Stand der Forschung und 
Anwendung verfügen und Informationen, Probleme, 
Ideen und Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau 
vermitteln können bzw. vermittelte praktische Fä-
higkeiten anwenden können. Die Dauer der Klausu-
ren ist in der Anlage bestimmt oder wird zu Modul-
beginn bekanntgegeben. 
 
(4) In Hausarbeiten, Portfolios, Essays und ähnli-
chen schriftlichen Prüfungen weisen Studierende 
nach, dass sie die wissenschaftlichen Grundlagen 
des Faches und ihre Fähigkeiten zur Problemlösung 
auch in neuen und unvertrauten Situationen anwen-
den und dabei multidisziplinäre Zusammenhänge 
herstellen können, dass sie Wissen integrieren, mit 
Komplexität umgehen und auch bei unvollständiger 
Informationsgrundlage wissenschaftlich fundierte 
Entscheidungen treffen können. Bearbeitungszeit 
und Umfang sind in der Anlage bestimmt oder wird 
zu Modulbeginn bekanntgegeben. Hausarbeiten und 
Portfolios sind mit einer Erklärung zu versehen, dass 
die Arbeit selbstständig verfasst wurde, dass sämtli-
che Quellen inkl. Internetquellen, Grafiken, Tabellen 
und Bilder, die unverändert oder abgewandelt wie-
dergegeben werden, als solche kenntlich gemacht 
sind und dass bekannt ist, dass Verstöße gegen die-
se Grundsätze als Täuschungsversuch bzw. Täu-
schung geahndet werden. 
 
(5) In multimedialen Prüfungen weisen Studierende 
nach, dass sie unter Nutzung unterschiedlicher Me-
dien Themen des Faches unter Herstellung multidis-
ziplinärer Zusammenhänge und auf dem aktuellen 
Stand der Forschung und Anwendung selbstständig 
bearbeiten und die Ergebnisse auf wissenschaftli-
chem Niveau präsentieren können. Dauer, Art und 
Umfang der multimedialen Prüfungen sind in der An-
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lage bestimmt oder wird zu Modulbeginn bekanntge-
geben. 
 
(6) Besteht eine Modulabschlussprüfung aus mehre-
ren Teilprüfungen, erfolgen die Bestellung der Prüfe-
rinnen und Prüfer, die Anmeldung und Zulassung zur 
Prüfung, die Bestimmung und Bekanntgabe der 
Form der Prüfung und die Bewertung für jede Teil-
prüfung gesondert. Jede Teilprüfung ist gesondert zu 
bestehen und nach Maßgabe des § 6 Abs. 4 geson-
dert zu wiederholen. Die Note der Modulabschluss-
prüfung errechnet sich aus den Noten der Teilprü-
fungen, die nach den dafür ausgewiesenen Leis-
tungspunkten gewichtet werden. Sind für die Ge-
wichtung keine Leistungspunkte ausgewiesen, wer-
den die Noten gleich gewichtet. Teilprüfungen, die 
nicht benotet werden oder im Rahmen einer Aner-
kennung von Leistungen mangels vergleichbarer No-
tensysteme lediglich als „bestanden“ ausgewiesen 
werden, werden bei der Notenbildung nicht berück-
sichtigt. 
 
(7) Modulabschlussprüfungen werden studienbe-
gleitend abgenommen.  
 
 
§ 8 Masterarbeit 

(1) In der Masterarbeit weisen Studierende nach, 
dass sie ein Thema unter Herstellung multidisziplinä-
rer Zusammenhänge und auf dem aktuellen Stand 
der Forschung und Anwendung selbstständig wis-
senschaftlich bearbeiten können. Die Masterarbeit 
soll einen Textumfang von 90.000 Zeichen nicht 
überschreiten (entspricht etwa 60 Seiten Text, 1.5-
zeilig). Sie ist mit einer unterschriebenen Erklärung 
zu versehen, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde, dass sämtliche Quellen inkl. Internetquellen, 
Grafiken, Tabellen und Bilder, die unverändert oder 
abgewandelt wiedergegeben werden, als solche 
kenntlich gemacht sind und dass bekannt ist, dass 
Verstöße gegen diese Grundsätze als Täuschungs-
versuch bzw. Täuschung geahndet werden. 
 
(2) Das Thema der Masterarbeit wird von einer 
Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer oder 
einer habilitierten akademischen Mitarbeiterin oder 
einem habilitierten akademischen Mitarbeiter ge-
stellt, die oder der auch die Betreuung der Arbeit 
übernimmt. Der Themenstellung geht eine Bespre-
chung mit der oder dem Studierenden voraus. Die 
oder der Studierende kann einen Themenvorschlag 
machen, dem jedoch nicht gefolgt werden muss. 
Das Thema wird verbindlich, wenn es der oder dem 
Studierenden schriftlich bekannt gegeben ist. Der 
Wortlaut des Themas und der Zeitpunkt der Be-
kanntgabe werden in der Prüfungsakte dokumen-
tiert. 
 
(3) Das Thema der Masterarbeit kann von der oder 
dem Studierenden ohne Angabe von Gründen ein-
malig innerhalb von zwei Wochen nach seiner Be-
kanntgabe zurückgegeben werden; es wird dann ein 
neues Thema gestellt und bekannt gegeben. 
 
(4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beginnt 
am Tag nach der Bekanntgabe des Themas und be-
trägt in der Regel neun Monate. Auf Antrag der oder 

des Studierenden kann der Prüfungsausschuss sie 
verlängern, wenn dafür triftige Gründe vorliegen; es 
gelten die Regelungen der ASSP zur Verzögerung 
bzw. Überschreitung von Prüfungsfristen. Die Mas-
terarbeit ist in dreifacher Ausfertigung und zusätzlich 
in elektronischer Form im Prüfungsbüro einzurei-
chen. Der Zeitpunkt der Abgabe bzw. – bei Eingang 
der Arbeit per Post – das Datum des Poststempels 
werden in der Prüfungsakte dokumentiert. Eine ein-
gereichte Masterarbeit kann nicht zurückgezogen 
werden. 
 
 
§ 9 Studienabschluss, Abschlussnote, 

akademischer Grad 

(1) Der Masterabschluss ist erreicht, wenn alle Prü-
fungen bestanden, alle Studienleistungen gemäß der 
Studienordnung erbracht, und alle Leistungspunkte 
erworben sind.  
Spätestens drei Monate nach Einreichung der Mas-
terarbeit wird gewährleistet, dass der Mastergrad 
verliehen werden kann, soweit eine Überschreitung 
dieser Frist nicht zur Erbringung anderer nach der 
Prüfungsordnung erforderlicher Studien- oder Prü-
fungsleistungen notwendig ist. 
 
(2) Die Abschlussnote des Masterstudiengangs wird 
aus den Noten der Modulabschlussprüfungen gemäß 
Anlage sowie der Note der Masterarbeit, gewichtet 
nach den für die Module ausgewiesenen Leistungs-
punkten, gebildet.  
 
(3) Prüfungen, die nicht benotet werden oder im 
Rahmen einer Anerkennung von Leistungen mangels 
vergleichbarer Notensysteme lediglich als „bestan-
den“ ausgewiesen werden, und Prüfungen, die die 
oder der Studierende auf eigenen Wunsch zusätzlich 
ablegt, werden bei der Bildung der Abschlussnote 
nicht berücksichtigt. Zusätzlich abgelegte Prüfungen 
inklusive der ggf. erteilten Noten werden im Diploma 
Supplement ausgewiesen. 
 
(4) Wer den Masterstudiengang Psychologie erfolg-
reich abgeschlossen hat, erlangt den akademischen 
Grad „Master of Science“ (abgekürzt „M.Sc.“). 
 
(5) Ist eine Prüfung nach Ausschöpfung aller Wie-
derholungsmöglichkeiten nicht bestanden, erhält die 
oder der Studierende einen schriftlichen Bescheid, 
dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. Han-
delt es sich um eine Prüfung aus dem Pflichtbereich 
oder sind die Wahlmöglichkeiten des betroffenen 
Wahlpflichtbereiches ausgeschöpft, enthält der Be-
scheid auch die Feststellung, dass der Studiengang 
nicht mehr erfolgreich abgeschlossen werden kann. 
Auf Anforderung erhält die oder der Studierende ei-
ne schriftliche Bescheinigung, die die erbrachten 
Leistungen inklusive der endgültig nicht bestande-
nen Prüfung und den Hinweis enthält, dass der Stu-
diengang nach der geltenden Prüfungsordnung nicht 
mehr erfolgreich abgeschlossen werden kann. 
 
 
§ 10 Weitere Regelungen 

Die Sprache in Prüfungen, Fristen und deren Be-
kanntgabe, die Notenskala, die Anerkennung von 
Leistungen, der Ausgleich von Nachteilen bei der 
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Erbringung von Leistungen, die Prüfungsberatung, 
die Folgen von Säumnis, Täuschung und Ordnungs-
verstoß, die Erteilung der Zeugnisse, Urkunden und 
des Diploma Supplements, die Einsicht in die Prü-
fungsakten und das Gegenvorstellungsverfahren 
richten sich nach der ASSP. Im Rahmen des Akten-
einsichtsrechts hat die oder der Studierende An-
spruch, Kopien anzufertigen bzw. anfertigen zu las-
sen. 
 
 

§ 11 In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. Die Prü-
fungsordnung vom 15. September 2009 (Amtliches 
Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 
Nr. 38/2009 tritt mit In-Kraft-Treten der neuen Prü-
fungsordnung außer Kraft. 
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Anlage 1: Übersicht über die Modulabschlussprüfungen im Masterstudiengang Psychologie 

Nr. des 
Moduls 

Name des Moduls 
 

LP des 
Moduls 

Verwendbarkeit des 
Moduls* 

Form, Dauer oder Bearbei-
tungszeit und Umfang der 
Prüfung 
 

Benote-
te MAP 
 

1) Psychologische Metho-
denlehre und Diagnos-
tik (Basis) 

10 Pflichtbereich 1 LP; Prüfungsform kann eine 
Klausur, eine Hausarbeit, eine 
mündliche Prüfung oder eine 
multimediale Präsentation sein 
und wird zu Modulbeginn be-
kanntgegeben. 
 

JA 

2) 
 

AIO-Psychologie (Ba-
sis) 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

3 LP; Klausur (2 LP) und Haus-
arbeit zu einem Seminarthema 
(1 LP) 
Gewichtung von Klausur und 
Hausarbeit im Verhältnis 2:1. 
 

JA 

3) Klinische Psychologie 
und Psychotherapie 
(Basis) 
 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

2 LP; Klausur (90 Minuten) JA 

4) Psychologie der Le-
bensspanne (Basis) 
 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 
Überfachlicher Wahl-
pflichtbereich 
 

1 LP; Klausur (90 Minuten) JA 

5) Neuro-Kognitive Psy-
chologie (Basis) 
 

10 Fachlicher Wahlpflichtbereich 
Überfachlicher Wahlpflichtbereich 

2 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekannt gegeben. 
 

JA 

6) Trends in  der Psychologischen 
Methodenlehre (WPM I) 

5 Fachlicher Wahlpflichtbereich 1 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 
 

JA 

7) Personalauswahl (WPM II) 5 Fachlicher Wahlpflichtbereich 
Überfachlicher Wahlpflichtbereich 
(fachlich begrenzt – siehe SO) 

1 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 
 

JA 

8) Software-Ergonomie (WPM III) 5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 

 

JA 

9) Interaktive Systeme (WPM IV) 5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 

 

JA 

10) Entscheiden unter Risikobedin-
gungen (WPM V) 

5 Fachlicher Wahlpflichtbereich 2 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 
 

JA 

11) Klinische Somato- und 
Gesundheitspsycholo-
gie (WPM VI) 
 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Klausur (60 Minuten) JA 

12) Klinische Neuropsycho-
logie und Rehabilitation 
(WPM VII) 
 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Klausur (60 Minuten) JA 

13) Klinisch-psychologische 
Intervention (WPM 
VIII) 
 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Klausur (90 Minuten) JA 

14) Biomedizinische Grund-
lagen (WPM IX) 
 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Klausur (60 Minuten) JA 

15) Psychosoziale Versor-
gung und Psychothera-
pieforschung (WPM X) 
 

5 Fachlicher Wahlpflicht-
bereich 

1 LP; Klausur (60 Minuten) JA 
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16) Entwicklungspsycholo-
gie (WPM XI) 

5 Fachlicher Wahlpflicht-
bereich 

1 LP; Referat (45 Min. inkl. 
Diskussion) 
 

JA 

17) Persönlichkeitspsycho-
logie (WPM XII) 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Referat (45 Min. inkl. Dis-
kussion) 
 

JA 

18) Sozialpsychologie 
(WPM XIII) 
 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Referat (45 Min. inkl. Dis-
kussion) 

JA 

19) Aktuelle Trends und 
Methoden der Kogniti-
ons- und Neurowissen-
schaft (WPM XIV) 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 
Überfachlicher Wahl-
pflichtbereich 

1 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 

 

JA 

20) Wahrnehmung, Auf-
merksamkeit und Emo-
tion (WPM XV) 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 
Überfachlicher Wahl-
pflichtbereich 

1 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 

 

JA 

21) Denken, Entscheiden 
und Handeln (WPM 
XVI) 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 
Überfachlicher Wahl-
pflichtbereich 

1 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 

 

JA 

22) Gedächtnis und Spra-
che (WPM XVII) 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 
Überfachlicher Wahl-
pflichtbereich 

1 LP; Prüfungsform kann eine Klausur, eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung oder 
eine multimediale Präsentation sein und 
wird zu Modulbeginn bekanntgegeben. 

 

JA 

23) Obligatorisches Berufs-
praktikum 

5 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

Siehe SO Spalte „Leistungs-
punkte und Voraussetzungen für 
deren Erteilung“ 
 

NEIN 

24) FoV Psychologische 
Methodenlehre 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

Siehe SO Spalte „Leistungs-
punkte und Voraussetzungen für 
deren Erteilung“ 
 

NEIN 

25) FoV Psychologische 
Diagnostik 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

Siehe SO Spalte „Leistungs-
punkte und Voraussetzungen für 
deren Erteilung“ 
 

NEIN 

26) FoV Arbeits-, Ingeni-
eur-, Organisations-
psychologie 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

Siehe SO Spalte „Leistungs-
punkte und Voraussetzungen für 
deren Erteilung“ 
 

NEIN 

27) FoV Klinische Psycho-
logie und Psychothera-
pie 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

Siehe SO Spalte „Leistungs-
punkte und Voraussetzungen für 
deren Erteilung“ 
 

NEIN 

28) FoV Entwicklungspsy-
chologie 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Verfassen eines Reviews 
über einen im SE diskutierten 
Artikel (2-3 Seiten) 
 

NEIN 

29) FoV Persönlichkeitspsy-
chologie 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

1 LP; Verfassen eines Reviews 
über einen im SE diskutierten 
Artikel (2-3 Seiten) 
 

NEIN 

30) FoV Sozialpsychologie 10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

Siehe SO Spalte „Leistungs-
punkte und Voraussetzungen für 
deren Erteilung“ 
 

NEIN 

31) FoV Neuro-Kognitive 
Psychologie 

10 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

Siehe SO Spalte „Leitungspunk-
te und Voraussetzungen für de-
ren Erteilung“ 
 

NEIN 

32) Masterarbeit 30 Fachlicher Wahlpflichtbe-
reich 

Die Masterarbeit soll einen 
Textumfang von 90.000 Zeichen 
nicht überschreiten (entspricht 
etwa 60 Seiten Text, 1.5-zeilig). 

JA 
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Überfachlicher Wahlpflichtbereich 

A) Im überfachlichen Wahl-
pflichtbereich sind Module 
aus den hierfür vorgesehe-
nen Modulkatalogen ande-
rer Fächer oder zentraler 
Einrichtungen zu absolvie-
ren.  
 

insgesamt  
10 LP 

Die Module werden nach den Bestimmungen 
der anderen Fächer bzw. zentralen Einrich-
tungen abgeschlossen. Über die Berücksich-
tigung der Leistungen entscheidet der Prü-
fungsausschuss des Instituts für Psycholo-
gie. Die Prüfung wird ohne Note mit dem 
Vermerk „bestanden“ oder nicht bestanden“ 
bewertet. 

 
* Im fachlichen Wahlpflichtbereich Module im Umfang von 70 LP zu belegen. 
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Anlage 2: Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

 

Z E U G N I S  
 
 
 
 
 
Frau/Herr Xx Xxxx 
 
 
geboren am dd. mmm jjjj in Xxxx 
 
 
hat das Masterstudium Psychologie nach der Prüfungsordnung 

vom dd. mmm 2012 absolviert 

 
 
und mit der Gesamtnote  x,x  (xxx)  bestanden. 

 
 
 
Gesamtzahl der Leistungspunkte:  120 
 
 
 
Thema der Masterarbeit: 
 

 

xxxx 
 
 
Note:  x,x  (xxx) Leistungspunkte: 30
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Note 

 
LP 

   
Basisbereich x,x 50 
   
Psychologische Methodenlehre und Diagnostik (Pflicht-
bereich) 

x,x 10 

Arbeits-, Ingenieur- und Organisations-psychologie 
(Fachliche Wahlpflicht) 

x,x 10 

Klinische Psychologie und Psychotherapie (Fachliche 
Wahlpflicht) 

  

Psychologie über die Lebensspanne (Fachliche Wahl-
pflicht)  

x,x 10 

Neurokognitive Psychologie (Fachliche Wahlpflicht) x,x 10 
Xxx (Überfachliche Wahlpflicht) x,x 10 
   
Wahlpflichtbereich x,x 30 
   
xxx x,x 5 
xxx x,x 5 
xxx x,x 5 
   
Forschungsvertiefung x,x 10 
   
Forschungsvertiefung Psychologische Methodenlehre 
(Fachliche Wahlpflicht) 

 
x,x 

 
10 

Forschungsvertiefung Psychologische Diagnostik (Fach-
liche Wahlpflicht) 

 
x,x 

 
10 

Forschungsvertiefung Arbeits-, Ingenieur- und Organi-
sationspsychologie 

 
x,x 

 
10 

Forschungsvertiefung Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie (Fachliche Wahlpflicht) 

 
x,x 

 
10 

Forschungsvertiefung Entwicklungspsychologie (Fachli-
che Wahlpflicht) 

 
x,x 

 
10 

Forschungsvertiefung Persönlichkeitspsychologie 
(Fachliche Wahlpflicht) 

 
x,x 

 
10 

Forschungsvertiefung Sozialpsychologie (Fachliche 
Wahlpflicht) 

 
x,x 

 
10 

Forschungsvertiefung Neuro-Kognitive Psychologie 
(Fachliche Wahlpflicht) 

 
x,x 

 
10 

   
Masterarbeit x,x 30

Berlin, dd. mmm jjjj 
 
 
                                                                (Siegel)  
 
...................         .................. 
Dekan/in                    Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 
 
Noten: 1,01,5 = sehr gut; 1,62,5 = gut; 2,63,5 = befriedigend; 3,64,0 = ausreichend; 

4,15,0 = nicht ausreichend 
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Invalid without German Original 

 

A C A D E M I C   T R A N S C R I P T  
 
 
 
 
 
Ms/Mr Xxx Xxxx 
 
 
born on dd mmm yyyy in Xxxx 
 
 
has completed the Master programme Psychology according to 

the examination regulations of dd mmm yyyy. 

 
 
Final grade:  x.x  (xxx)   
 
 
 
Total number of credit points:  120 
 
Master’s thesis topic: 
 
xxxx 
 
 
Grade:  x.x  (xxx) 
 

Credit Points: 30
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Grade Credit 

Points 
   
Basic Area / Core courses x.x 50 
   
Research Methods and Assessment in Psychology x.x 10 
Industrial and Organizational Psychology x.x 10 
Clinical Psychology and Psychotherapy x,x 10 
Developmental Psychology x.x 10 
Neuro-cognitive Psychology x.x 10 
   
Compulsory Elective Courses / Optional com-
pulsory courses 

x.x 30 

   
Xxx x.x xx 
Xxx x.x xx 
…   
Xxx x.x xx 
Xxx x.x xx 
   
Research deepening x.x 10 
   
xxx x.x xx 
xxx x.x xx 
…   
xxx x.x xx 
xxx x.x xx 
   
Master‘s thesis x.x 30 
   

Berlin, dd. mmm jjjj 
 
 
                                                                
(Siegel)    
 
...................         .................. 
Dekan/in                    Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 
 
Noten: 1,01,5 = sehr gut; 1,62,5 = gut; 2,63,5 = befriedigend; 3,64,0 = ausreichend; 
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U R K U N D E  
 
 
 
 
Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II ver-
leiht 
 
 

 

Frau/Herrn Xx Xxxx 
 
 
 
den akademischen Grad 
 
 
 
Master of Science (M.Sc.). 

 

 

 

Das Masterstudium wurde gemäß der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Psychologie vom dd. mmm 2012 absolviert. 
 
 
 
 
 
Berlin, dd. mmm jjjj 

 
 

  (Siegel) 
 
 
.........................................                
................................................................. 
Dekan/in                 Vorsitzende/r des Prüfungsaus-
schusses 
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Invalid without German Original 

 
 
C E R T I F I C A T E  
 
 
 
 
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences II confers 
on 
 
 
 
Ms/Mr Xx Xxxx 
 
 
 
the degree of 
 
 
 
Master of Science (M.Sc.). 

 

 

 

The Master programme Psychology was completed according to 
the examination regulations of dd mmm 2011. 
 
 
 
 
Berlin, dd mmm yyyy 

 
 
 

  (seal) 
 
 
(signed)         (signed) 
..................................              
.................................... 
Dean                             Chair of Examination 
Board 
 
Certified: 
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D I P L O M A   S U P P L E M E N T  
 
Dieses Diploma Supplement basiert auf dem von der Europäischen Kommission, dem Eu-
roparat und der UNESCO/CEPES entwickelten Modell. Es stellt die für die internatio-
nale Transparenz und angemessene akademische und berufliche Anerkennung von Quali-
fikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse usw.) notwendigen Daten zur Verfügung 
und beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Studiums, 
das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen 
wurde.  
 
1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION 

1.1 Familienname, Vorname  

Xx, Xxxx 

1.2 Geburtsdatum, Geburtsort 
dd. mmm jjjj, Xxxx 

 
2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation 

Master of Science (M. Sc.) 

2.2 Hauptstudienfach für die Qualifikation 
Psychologie 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 
Humboldt-Universität zu Berlin 

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Psychologie  
Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

2.5 Im Unterricht und in der Prüfung verwendete Sprachen 
Deutsch 

 
3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 
Zweiter berufsqualifizierender Abschluss einschließlich Masterarbeit  

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 
2 Jahre 

3.3 Zugangsvoraussetzung 
Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss  

 

4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studienform 

Vollzeitstudium 
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4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absol-
ventin 
Der Masterstudiengang Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin ist als 
allgemeiner Master so konzipiert, dass Studierende nach Absolvierung für das gesam-
te Feld der Psychologie umfassende und vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten auf-
weisen. Allen Studierenden werden Lehrveranstaltungen in den Bereichen Psychologi-
sche Methodenlehre und Diagnostik, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Ar-
beits- Betriebs- und Organisationspsychologie, Psychologie der Lebensspanne sowie 
Neuro-Kognitive Psychologie angeboten, sodass die Studierenden über einen fundier-
ten Einblick in das gesamte Spektrum der Psychologie verfügen. 

Die Ziele des Masterstudiengangs Psychologie bestehen dabei in dem Erreichen von 
Fertigkeiten zu selbständiger wissenschaftlicher Tätigkeit sowie der Vermittlung 
von evidenzbasiertem praktischen Arbeiten auf wissenschaftlicher Grundlage. Die er-
worbenen Kompetenzen umfassen Fähigkeiten zur methodisch reflektierten sowie be-
gründeten Beurteilung unterschiedlichster Problemlagen. 

Der Masterstudiengang Psychologie umfasst einen Basisbereich (50 LP; 5 Module), der 
neben einem vertieftem Studium der Psychologischen Methodenlehre und Diagnostik 
Kompetenzen in drei weiteren Modulen der o.g. Forschungsbereiche, sowie in einem 
fachfremden Modul (10 LP) der eigenen Wahl, vermittelt.  

Der darauf folgende Wahlpflichtbereich (30 LP; 6 Module) befähigt die Studierenden 
zu einem vertieften Einblick in unterschiedliche zeitgemäße Forschungsgebiete und 
Fragestellungen. Durch das Leisten eines Obligatorischen Berufspraktikums (min. 5 
LP) weisen Studierende praktische Kenntnisse in der professionellen Anwendung psy-
chologischer Arbeitstechniken auf. 

Darauf aufbauend folgt ein Forschungsvertiefungs-Modul (10 LP), welches thematisch 
an die Masterarbeit gebunden ist. Die Veranstaltungen der Forschungsvertiefung be-
fähigen demnach den Studierenden dazu, aktuelle Forschungsergebnisse zu kennen und 
diese kritisch zu reflektieren können.  

Das Studium führt demnach zur Aneignung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrun-
gen, die zur Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im gesamten Bereich der wissen-
schaftlich-angewandten und grundlagenorientierten Psychologie befähigen, beispiels-
weise im Personalwesen, in der Gesundheitsversorgung, -erziehung und –beratung, im 
Schulwesen, sowie Beratungs- und therapeutische Tätigkeiten im Erziehungs- und kli-
nisch-psychologischen, arbeits-, betriebs- und organisationspsychologischen Bereich 
sowie im Bereich von Umfragen und Marktforschung. 

 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

Siehe Leistungsübersicht über alle Kurse und Einzelnoten sowie Zeugnis über die Mo-
dulnoten inkl. Masterarbeit 

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 

Siehe Punkt 8.6 des Diploma Supplements 

4.5 Gesamtnote 

x,x (xxx) 

 
5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION  

Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums berechtigt zur Aufnahme von 
Berufstätigkeit oder einer Promotion. 

 
6. INFORMATIONSQUELLEN FÜR ERGÄNZENDE ANGABEN 

Humboldt-Universität zu Berlin:   http://www.hu-berlin.de 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche 

Fakultät II:         http://math-natii.hu-berlin.de 

Institut für Psychologie:        http://www.psychologie.hu-berlin.de/ 
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7. ZERTIFIZIERUNG 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:  
Urkunde: dd. mmm jjjj 
Zeugnis: dd. mmm jjjj  
 
 

Datum der Zertifizierung: dd. mmm jjjj 

 
Stempel 

 
 
 
…………………………………………………………. 
Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 

 

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben 

Auskunft über den Grad der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie ver-

geben hat.  
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8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN DEUTSCHLAND1 
 
8.1   Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr insti-

tutioneller Status 
 
Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei 
Arten von Hochschulen angeboten.2 
 
- Universitäten, einschließlich verschiedener spezia-
lisierter Institutionen, bieten das gesamte Spektrum 
akademischer Disziplinen an. Traditionell liegt der 
Schwerpunkt an deutschen Universitäten besonders auf 
der Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene 
Studium vor allem theoretisch ausgerichtet und for-
schungsorientiert ist. 
 
- Fachhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote 
auf ingenieurwissenschaftliche und technische Fächer, 
wirtschaftswissenschaftliche Fächer, Sozialarbeit und 
Design. Der Auftrag von angewandter Forschung und 
Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientier-
ten Ansatz und eine berufsbezogene Ausrichtung des 
Studiums, was häufig integrierte und begleitete Prak-
tika in Industrie, Unternehmen oder anderen einschlä-
gigen Einrichtungen einschließt. 
 
- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für 
künstlerische Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, 
Schauspiel und Musik, in den Bereichen Regie, Produk-
tion und Drehbuch für Theater, Film und andere Medien 
sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien 
und Kommunikation. 
 
Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich 
anerkannte Institutionen. Sowohl in ihrem Handeln 
einschließlich der Planung von Studiengängen als auch 
in der Festsetzung und Zuerkennung von Studienab-
schlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. 

8.2 Studiengänge und -abschlüsse 
 
In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge 
traditionell als integrierte „lange“ (einstufige) 
Studiengänge angeboten, die entweder zum Diplom oder 
zum Magister Artium führen oder mit einer Staatsprü-
fung abschließen. 
 
Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige 
Studiensystem sukzessive durch ein zweistufiges er-
setzt. Seit 1998 besteht die Möglichkeit, parallel zu 
oder anstelle von traditionellen Studiengängen ge-
stufte Studiengänge (Bachelor und Master) anzubieten. 
Dies soll den Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten und 
Flexibilität beim Planen und Verfolgen ihrer Lernzie-
le bieten, sowie Studiengänge international kompatib-
ler machen. 
 
Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 
Tab. 1 gibt eine zusammenfassende Übersicht. 
 
8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und 

Abschlüssen 
 
Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifi-
kationen sicher zu stellen, müssen sich sowohl die 
Organisation und Struktur von Studiengängen als auch 
die grundsätzlichen Anforderungen an Studienabschlüs-
se an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) orien-
tieren.3 Seit 1999 existiert ein bundesweites Akkre-
ditierungssystem für Studiengänge unter der Aufsicht 
des Akkreditierungsrates, nach dem alle neu einge-
führten Studiengänge akkreditiert werden. Akkredi-
tierte Studiengänge sind berechtigt, das Qualitäts-
siegel des Akkreditierungsrates zu führen.4  
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Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem 

 

Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge
Promotion 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 

 
 
 
 

Promotion 
(Dr.) 

 
 

(Dissertation 
/ evtl. ein-
schließlich 
strukturier-
tes Promoti-
ons-studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre]

Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen  
[4,5 Jahre] 

 
 

Promotion 
(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen  

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 

(Theologische und 
Pädagogische Hoch-

schulen) 

 

[Promotion] 
 

 
 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

 
KUNST- UND MUSIK-

HOCHSCHULEN 
 

[Promotion teil-
weise möglich] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre] 

Staatsprüfung [3-6,5 Jahre]

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M)

[1-2 Jahre]Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M)

[1-2 Jahre]Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.)

[1-2 Jahre]Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.)

[3-4 Jahre] 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 

Studiengänge 
und  

Abschlüsse  

Erster Abschluss 

Zweiter Abschluss

Besondere Zulas-
sungsregelungen 
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8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 
 
Die folgenden Studiengänge können von allen drei 
Hochschultypen angeboten werden. Bachelor- und Mas-
terstudiengänge können nacheinander, an unterschied-
lichen Hochschulen, an unterschiedlichen Hochschulty-
pen und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der 
ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert 
werden. Bei der Planung werden Module und das Europä-
ische System zur Akkumulation und Transfer von Kre-
ditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem Semester 30 
Kreditpunkte entsprechen. 
 
8.4.1   Bachelor 
 
In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche 
Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene 
Qualifikationen vermittelt. Der Bachelorabschluss 
wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben.  
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Ab-
schlussarbeit. Studiengänge, die mit dem Bachelor ab-
geschlossen werden, müssen gemäß dem Gesetz zur Er-
richtung einer Stiftung zur Akkreditierung von Stu-
diengängen in Deutschland akkreditiert werden.v 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bache-
lor) schließen mit den Graden Bachelor of Arts 
(B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of En-
gineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bache-
lor of Fine Arts (B.F.A.) oder Bachelor of Music 
(B.Mus.) ab. 
 
8.4.2  Master 
 
Der Master ist der zweite Studienabschluss nach wei-
teren 1 bis 2 Jahren. Masterstudiengänge sind nach 
den Profiltypen „stärker anwendungsorientiert“ und 
„stärker forschungsorientiert“ zu differenzieren. Die 
Hochschulen legen für jeden Masterstudiengang das 
Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Ab-
schlussarbeit. Studiengänge, die mit dem Master abge-
schlossen werden, müssen gemäß dem Gesetz zur Errich-
tung einer Stiftung zur Akkreditierung von Studien-
gängen in Deutschland akkreditiert werden.vi 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) 
schließen mit den Graden Master of Arts (M.A.), Mas-
ter of Science (M.Sc.), Master of Engineering 
(M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts 
(M.F.A.) oder Master of Music (M.Mus.) ab. Weiterbil-
dende Masterstudiengänge, sowie solche, die inhalt-
lich nicht auf den vorangegangenen Bachelorstudien-
gang aufbauen können andere Bezeichnungen erhalten 
(z.B. MBA). 
 
8.4.3  Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge:  

 Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung 
 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-
disziplinär (Diplomabschlüsse und die meisten Staats-
prüfungen) oder besteht aus einer Kombination von 
entweder zwei Hauptfächern oder einem Haupt- und zwei 
Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 
bis 2 Jahre) dient der breiten Orientierung und dem 
Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine Zwischen-
prüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die 
Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschritte-
nen Studium und der Spezialisierung. Voraussetzung 
für den Abschluss sind die Vorlage einer schriftli-
chen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und um-
fangreiche schriftliche und mündliche Abschlussprü-
fungen. Ähnliche Regelungen gelten für die Staatsprü-
fung. Die erworbene Qualifikation entspricht dem Mas-
ter. 
 
- Die Regelstudienzeit  an Universitäten beträgt bei 
integrierten Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Ma-
gister Artium) oder 3 bis 6,5 Jahre (Staatsprüfung). 
Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und wirt-
schaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. 
In den Geisteswissenschaften ist der entsprechende 
Abschluss in der Regel der Magister Artium (M.A.). In 
den Sozialwissenschaften variiert die Praxis je nach 
Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, me-
dizinische, pharmazeutische und Lehramtsstudiengänge 
schließen mit der Staatsprüfung ab. 
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und 
Staatsprüfung) sind akademisch gleichwertig. Sie bil-
den die formale Voraussetzung zur Promotion. Weitere 
Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule 
festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 
 
- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) be-
trägt bei integrierten Studiengängen 4 Jahre und 
schließt mit dem Diplom (FH) ab. Fachhochschulen ha-
ben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen 
können sich für die Zulassung zur Promotion an promo-
tionsberechtigten Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 
8.5. 
 

- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in 
seiner Organisation und Struktur abhängig vom jewei-
ligen Fachgebiet und der individuellen Zielsetzung. 
Neben dem Diplom- bzw Magisterabschluss gibt es bei 
integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifi-
zierte Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und 
berufliche Zwecke. 
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8.5 Promotion 
 
Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und 
einige Kunst- und Musikhochschulen sind promotionsbe-
rechtigt. Formale Voraussetzung für die Zulassung zur 
Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss 
(Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterab-
schluss, ein Diplom, eine Staatsprüfung oder ein 
äquivalenter ausländischer Abschluss. Besonders qua-
lifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder eines 
Diplom (FH) können ohne einen weiteren Studienab-
schluss im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens 
zur Promotion zugelassen werden. Die Universitäten 
bzw. promotionsberechtigten Hochschulen regeln sowohl 
die Zulassung zur Promotion als auch die Art der Eig-
nungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist au-
ßerdem, dass das Promotionsprojekt von einem Hoch-
schullehrer als Betreuer angenommen wird. 
 
8.6 Benotungsskala 
 
Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 
Grade (mit zahlenmäßigen Entsprechungen; es können 
auch Zwischennoten vergeben werden): „Sehr gut“ (1), 
„Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), „Ausreichend“ (4), 
„Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens 
die Note „Ausreichend“ (4) notwendig. Die Bezeichnung 
für die Noten kann in Einzelfällen und für den Dok-
torgrad abweichen. 
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die 
ECTS-Benotungsskala, die mit den Graden A (die besten 
10%), B (die nächsten 25%), C (die nächsten 30%), D 
(die nächsten 25%) und E (die nächsten 10%) arbeitet. 
 
8.7 Hochschulzugang 
 
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 
Schuljahren ermöglicht den Zugang zu allen Studien-
gängen. Die Fachgebundene Hochschulreife ermöglicht 
den Zugang zu bestimmten Fächern. Das Studium an 
Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife 
möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erwor-
ben wird. Der Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen 
kann auf der Grundlage von anderen bzw. zusätzlichen 
Voraussetzungen zum Nachweis einer besonderen Eignung 
erfolgen. 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzli-
che spezifische Zulassungsverfahren durchführen. 
 
8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 
 
- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz 
der Kultusminister  der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland); Lennéstr. 6, D-53113  Bonn; Fax: 
+49(0)228/501-229; Tel.: +49(0)228/501-0  
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) 
als deutsche NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org  
- “Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst” 
als deutscher Partner im EURYDICE-Netz, für Informa-
tionen zum Bildungswesen in  Deutschland 
(www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  eurydi-
ce@kmk.org) 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-
53175 Bonn; Fax: +49(0)228/887-110; Tel.: 
+49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de  
- “Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, 
enthält umfassende Informationen zu Hochschulen, Stu-
diengängen etc.  (www.hochschulkompass.de) 
 
 
1 Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die 
direkt das Diploma Supplement betreffen. Informati-
onsstand 1.7.2005. 

2 Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie 
nur in einigen Bundesländern. Sie bieten Studien-
gänge in enger Zusammenarbeit mit privaten Unter-
nehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen 
Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. 
Manche Berufsakademien bieten Bachelorstudiengänge 
an, deren Abschlüsse einem Bachelorgrad einer Hoch-
schule gleichgestellt werden können, wenn sie von 
einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert 
sind. 

3 Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 
HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 21.4.2005). 

4 „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland’“, 
in Kraft getreten am 26.02.05, GV. NRW. 2005, Nr. 
5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der 
Länder zur Stiftung „Stiftung: Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland“ (Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 16.12.2004). 

5    Siehe Fußnote Nr. 4.   
6  Siehe Fußnote Nr. 4. 
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Invalid without German Original 

 

 

 
 
 

D I P L O M A   S U P P L E M E N T  
 
 
This Diploma Supplement is based on the model developed by the European Commission, 
the Council of Europe and the UNESCO/CEPES. It provides the data required for the 
international transparency and fair academic and professional recognition of quali-
fications (certificates, academic transcripts, degrees, etc.) and describes nature, 
level, context, content and status of the studies that were successfully completed 
by the individual named on the original certificate. 

 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Family Name, First Name  

Xx, Xxxx 

1.2 Date, Place of Birth 
dd mmm yyyy, Xxxx 

 

2. QUALIFICATION 

2.1 Type of Qualification 

Master of Science (M. Sc.) 

2.2 Main Field of Study 
Psychology 

2.3 Institution Awarding the Qualification  
Humboldt-Universität zu Berlin 

2.4 Institution Administering Studies  
Faculty of Mathematics and Natural Sciences II, Department of Psychology  
Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany 

2.5 Languages of Instructions and Examinations 
German 

 

3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 
Second university degree, including thesis 

3.2 Official Length of Programme 
2 years 

3.3 Access Requirements 
First university degree 

 
4. CONTENT AND RESULTS ACHIEVED 

4.1 Mode of Study 

Full-time 
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4.2 Programme Requirements 
XXX 

4.3 Programme Details 
See “Leistungsübersicht” (Transcript of Records) for a list of courses and grades 
as well as “Zeugnis” (Academic Transcript) for module grades including thesis. 

4.4 Grading scheme 

See section 8.6 of Diploma Supplement 

4.5 Overall Evaluation (in original language) 

x.x (xxx) 

 
5. RIGHTS AND PRIVILEGES OF THE QUALIFICATION  

The Master degree qualifies the holder to take up professional work or to apply for 
PhD studies.  

 
6. ADDITIONAL INFORMATION 

Humboldt-Universität zu Berlin:    http://www.hu-berlin.de 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences II: http://math-natii.hu-berlin.de 

 
7. CERTIFICATION 

This Diploma Supplement refers to the following original documents:  
Certificate: dd mmm yyyy 
Academic Transcript: dd mmm yyyy 
 
 

Certification Date: dd mmm yyyy 

 
(stamp) 

 
 
 
(signed) 
…………………………………………………………. 
Chair of Examination Board 
 
Certified: 
 
 
 
 
 
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information on the national higher education system on the following pages pro-

vides a context for the qualification and the type of higher education institution 

that awarded it. 
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8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEM7 
 
8.1     Types of Institutions and Institutional 

Status 
 
Higher education (HE) studies in Germany are offered 
at three types of Higher Education Institutions 
(HEI).8 
 
- Universitäten (Universities) including various spe-
cialized institutions, offer the whole range of aca-
demic disciplines. In the German tradition, universi-
ties focus in particular on basic research so that 
advanced stages of study have mainly theoretical ori-
entation and research-oriented components. 
 
- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) 
concentrate their study programmes in engineering and 
other technical disciplines, business-related stud-
ies, social work, and design areas. The common mis-
sion of applied research and development implies a 
distinct application-oriented focus and professional 
character of studies, which include integrated and 
supervised work assignments in industry, enterprises 
or other relevant institutions. 
 
- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of 
Art/Music) offer studies for artistic careers in fine 
arts, performing arts and music; in such fields as 
directing, production, writing in theatre, film, and 
other media; and in a variety of design areas, archi-
tecture, media and communication. 
 
Higher Education Institutions are either state or 
state-recognized institutions. In their operations, 
including the organization of studies and the desig-
nation and award of degrees, they are both subject to 
higher education legislation. 

8.2     Types of Programmes and Degrees Awarded 
 
Studies in all three types of institutions have tra-
ditionally been offered in integrated "long" (one-
tier) programmes leading to Diplom- or Magister Ar-
tium degrees or completed by a Staatsprüfung (State 
Examination). 
 
Within the framework of the Bologna-Process one-tier 
study programmes are successively being replaced by a 
two-tier study system. Since 1998, a scheme of first- 
and second-level degree programmes (Bachelor and Mas-
ter) was introduced to be offered parallel to or in-
stead of integrated "long" programmes. These pro-
grammes are designed to provide enlarged variety and 
flexibility to students in planning and pursuing edu-
cational objectives, they also enhance international 
compatibility of studies.  
 
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respec-
tively. Table 1 provides a synoptic summary. 
 
8.3     Approval/Accreditation of Programmes and De-
grees 
 
To ensure quality and comparability of qualifica-
tions, the organization of studies and general degree 
requirements have to conform to principles and regu-
lations established by the Standing Conference of the 
Ministers of Education and Cultural Affairs of the 
Länder in the Federal Republic of Germany (KMK).9 In 
1999, a system of accreditation for programmes of 
study has become operational under the control of an 
Accreditation Council at national level. All new pro-
grammes have to be accredited under this scheme; af-
ter a successful accreditation they receive the qual-
ity-label of the Accreditation Council.10  
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Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education  

 
 

Integrated/Long (One-Tier) Programmes 
Doctorate 

  

Transfer Proce-
dures

 
 
 
 

Doctorate 
(Dr.) 

 
 

(Thesis re-
search; may 
include for-
mal course 

work) 

 

Diplom (FH) degree [4 years] 

Diplom & M.A. degrees, Certificates, certified exami-
nations 
[4 5 years]

 
 

Doctorate  
(Dr.) 

 

 

UNIVERSITIES  
(Universitäten) & 

SPECIALISED 
INSTITUTIONS 
of university 

standing 
(Theologische und 
Pädagogische Hoch-

schulen) 
 

[Doctorate] 

 
UNIVERSITIES OF 
APPLIED SCIENCES 

(UAS) 
- 

(Fachhochschulen) 
(FH) 

 

UNIVERSITIES OF 
ART/MUSIC 

(Kunst-/ Musik-
hochschulen) 

 
[Some Doctorate] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) degrees [4-5 years]  

Staatsprüfung (State Examination) [3-6.5 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M)

[1-2 years]Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)

[3-4 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M)

[1-2 years]Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)

[3-4 years] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.)

[1-2 years]Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.)

[3-4 years] 

 

Transfer Proce-
dures

Transfer Proce-
dures

 

Transfer Proce-
dures

 
Programmes/ 
Degrees 

First degree 
Second degree

 

Transfer Proce-
dures
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8.4      Organization and Structure of Studies 
 
The following programmes apply to all three types of 
institutions. Bachelor’s and Master’s study courses may 
be studied consecutively, at various higher education 
institutions, at different types of higher education 
institutions and with phases of professional work be-
tween the first and the second qualification. The or-
ganization of the study programmes makes use of modular 
components and of the European Credit Transfer and Ac-
cumulation System (ECTS) with 30 credits corresponding 
to one semester. 
 
8.4.1   Bachelor 
 
Bachelor degree study programmes lay the academic foun-
dations, provide methodological skills and lead to 
qualifications related to the professional field. The 
Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.  
The Bachelor degree programme includes a thesis re-
quirement. Study courses leading to the Bachelor degree 
must be accredited according to the Law establishing a 
Foundation for the Accreditation of Study Programmes in 
Germany.xi  
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of 
Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of 
Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bache-
lor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music 
(B.Mus.). 
 
8.8.2  Master 
 
Master is the second degree after another 1 to 2 years. 
Master study programmes must be differentiated by the 
profile types “more practice-oriented” and “more re-
search-oriented”. Higher Education Institutions define 
the profile of each Master study programme.  
The Master degree study programme includes a thesis re-
quirement. Study programmes leading to the Master de-
gree must be accredited according to the Law establish-
ing a Foundation for the Accreditation of Study Pro-
grammes in Germany.xii 
Second degree programmes (Master) lead to Master of 
Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engi-
neering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M), Master of 
Fine Arts (M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.). Master 
study programmes, which are designed for continuing 
education or which do not build on the preceding Bache-
lor study programmes in terms of their content, may 
carry other designations (e.g. MBA). 
 
8.8.3   Integrated "Long" Programmes (One-Tier): 

 Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung 
 

An integrated study programme is either mono-
disciplinary (Diplom degrees, most programmes completed 
by a Staatsprüfung) or comprises a combination of ei-
ther two major or one major and two minor fields (Mag-
ister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses 
on broad orientations and foundations of the field(s) 
of study. An Intermediate Examination (Diplom-
Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung or 
credit requirements for the Magister Artium) is prereq-
uisite to enter the second stage of advanced studies 
and specializations. Degree requirements include sub-
mission of a thesis (up to 6 months duration) and com-
prehensive final written and oral examinations. Similar 
regulations apply to studies leading to a 
Staatsprüfung. The level of qualification is equivalent 
to the Master level. 
 
- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 
years (Diplom degree, Magister Artium) or 3 to 6.5 
years (Staatsprüfung). The Diplom degree is awarded in 
engineering disciplines, the natural sciences as well 
as economics and business. In the humanities, the cor-
responding degree is usually the Magister Artium 
(M.A.). In the social sciences, the practice varies as 
a matter of institutional traditions. Studies preparing 
for the legal, medical, pharmaceutical and teaching 
professions are completed by a Staatsprüfung.  
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and 
Staatsprüfung) are academically equivalent. They qual-
ify to apply for admission to doctoral studies. Further 
prerequisites for admission may be defined by the 
Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5. 
 
- Integrated studies at Fachhochschulen 
(FH)/Universities of Applied Sciences (UAS) last 4 
years and lead to a Diplom (FH) degree. While the 
FH/UAS are non-doctorate granting institutions, quali-
fied graduates may apply for admission to doctoral 
studies at doctorate-granting institutions, cf. Sec. 
8.5. 
 
- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities 
of Art/Music etc.) are more diverse in their organiza-
tion, depending on the field and individual objectives. 

In addition to Diplom/Magister degrees, the integrated 
study programme awards include Certificates and certi-
fied examinations for specialized areas and profes-
sional purposes. 
  
8.9 Doctorate 
 
Universities as well as specialized institutions of 
university standing and some Universities of Art/Music 
are doctorate-granting institutions. Formal prerequi-
site for admission to doctoral work is a qualified Mas-
ter (UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a 
Staatsprüfung, or a foreign equivalent. Particularly 
qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) degree 
may also be admitted to doctoral studies without acqui-
sition of a further degree by means of a procedure to 
determine their aptitude. The universities respectively 
the doctorate-granting institutions regulate entry to a 
doctorate as well as the structure of the procedure to 
determine aptitude. Admission further requires the ac-
ceptance of the Dissertation research project by a pro-
fessor as a supervisor. 
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Grading Scheme 
 
The grading scheme in Germany usually comprises five 
levels (with numerical equivalents; intermediate grades 
may be given): "Sehr Gut" (1) = Very Good; "Gut" (2) = 
Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory; "Ausreichend" 
(4) = Sufficient; "Nicht ausreichend" (5) = Non-
Sufficient/Fail. The minimum passing grade is "Ausrei-
chend" (4). Verbal designations of grades may vary in 
some cases and for doctoral degrees. 
In addition institutions may already use the ECTS grad-
ing scheme, which operates with the levels A (best 10 
%), B (next 25 %), C (next 30 %), D (next 25 %), and E 
(next 10 %).  
 
8.10 Access to Higher Education 
 
The General Higher Education Entrance Qualification 
(Allgemeine Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 
years of schooling allows for admission to all higher 
educational studies. Specialized variants (Fachgebun-
dende Hochschulreife) allow for admission to particular 
disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS) is also 
possible with a Fachhochschulreife, which can usually 
be acquired after 12 years of schooling. Admission to 
Universities of Art/Music may be based on other or re-
quire additional evidence demonstrating individual ap-
titude. 
Higher Education Institutions may in certain cases ap-
ply additional admission procedures.  
 
8.11 National Sources of Information 
 
- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of 
the Ministers of Education and Cultural Affairs of 
the Länder in the Federal Republic of Germany]; Len-
néstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501-229; 
Phone: +49[0]228/501-0 

- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German 
NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 

- "Documentation and Educational Information Service" 
as German EURYDICE-Unit, providing the national dos-
sier on the education system 
(www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail: eury-
dice@kmk.org)  

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ 
Conference]; Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: 
+49[0]228/887-110; Phone: +49[0]228/887-0; 
www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de  

- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ 
Conference features comprehensive information on in-
stitutions, programmes of study, etc. (www.higher-
education-compass.de)  

 

                                                 
7 The information covers only aspects directly relevant 
to purposes of the Diploma Supplement. All informa-
tion as of 1 July 2005. 

8 Berufsakademien are not considered as Higher Educa-
tion Institutions, they only exist in some of the 
Länder. They offer educational programmes in close 
cooperation with private companies. Students receive 
a formal degree and carry out an apprenticeship at 
the company. Some Berufsakademien offer Bachelor 
courses which are recognized as an academic degree if 
they are accredited by a German accreditation agency. 

9 Common structural guidelines of the Länder as set out 
in Article 9 Clause 2 of the Framework Act for Higher 
Education (HRG) for the accreditation of Bachelor’s 
and Master’s study courses (Resolution of the Stand-
ing Conference of the Ministers of Education and Cul-
tural Affairs of the Länder in the Federal Republic 
of Germany of 10.10.2003, as amended on 21.4.2005). 

10 “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the 
Accreditation of Study Programmes in Germany’”, en-
tered into force as from 26.2.2005, GV. NRW. 2005, 
nr. 5, p. 45 in connection with the Declaration of 
the Länder to the Foundation “Foundation: Foundation 
for the Accreditation of Study Programmes in Germany” 
(Resolution of the Standing Conference of the Minis-
ters of Education and Cultural Affairs of the Länder 
in the Federal Republic of Germany of 16.12.2004. 

11  See note No. 4. 
12  See note No. 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 


